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STÄDTEBAULICHE BELANGE 

1 Einführung 

Die Gemeinde Brickeln, Kreis Dithmarschen, hat die Erweiterung von vorhandenen 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) auf ihrem Gemeindegebiet zum Pla-

nungsziel. 

Um dafür die planungsrechtliche Grundlage zu schaffen, stellt die Gemeinde den 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan (B-Plan) Nr. 5 auf. Die abwägungserhebli-

chen, öffentlichen und privaten Belange werden im Rahmen der Aufstellung des 

Bauleitplans ermittelt, bewertet sowie gegeneinander abgewogen. 

Der Geltungsbereich ist bisher nicht durch einen Flächennutzungsplan überplant. 

Ein Flächennutzungsplan für das Gemeindegebiet befindet sich in Aufstellung. Die 

Flächen des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplans werden im Flä-

chennutzungsplan künftig im Wesentlichen als Sonderbaufläche mit der Zweckbe-

stimmung „Photovoltaik“ dargestellt werden. Bei dem vorliegenden Bebauungs-

plan handelt es sich um einen vorzeitigen Bebauungsplan gemäß § 8 Absatz 4 

BauGB, der der Genehmigungspflicht nach § 10 Absatz 2 Satz 1 BauGB unter-

liegt. Somit ist der Bebauungsplan, sofern er vor dem Flächennutzungsplan be-

kannt gemacht werden soll, dem Kreis Dithmarschen zur Genehmigung vorzule-

gen. Die Gemeinde beabsichtigt die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungspla-

nes vor dem Inkrafttreten des in Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplanes, 

da das vorbereitende Bauleitplanverfahren einen nicht unerheblichen Zeitrahmen 

in Anspruch nimmt. Die durch die Gemeinde unterstützte Erweiterung einer Frei-

flächen-Photovoltaikanlage soll im Sinne des im Erneuerbare-Energien-Gesetz 

(EEG) unter § 2 formulierten überragenden öffentlichen Interesses von Anlagen 

zur Erzeugung erneuerbarer Energien zügig baurechtlich umgesetzt werden. Der 

vorliegende Bebauungsplan steht nicht der beabsichtigten städtebaulichen Ent-

wicklung der Gemeinde Brickeln entgegen. 

Der vorliegende Entwurf zum vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 5, bestehend aus 

städtebaulicher Begründung mit Umweltbericht sowie der Planzeichnung mit textli-

chen Festsetzungen und dem Vorhaben- und Erschließungsplan, wurde nach der-

zeitigem Kenntnisstand und auf Grundlage vorliegender Karten- und Plangrundla-

gen sowohl überörtlicher als auch örtlicher Planungen (bspw. Landesentwick-

lungsplan, Regionalplan, Landschaftsrahmenplan, Landschaftsplan) sowie einer 

Vor-Ort-Begehung erstellt. 
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Der Entwurf dient der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 

Abs. 2 BauGB. 

1.1 Lage, Situation und Flächennutzung 

Das Plangebiet mit einer Fläche von ca. 26,5 ha befindet sich südlich der 

Bahntrasse Hamburg – Westerland, im Anschluss an den dort vorhandenen, 

trassen-begleitenden Solarpark. Begrenzt wird das Plangebiet im Westen durch 

die Gemeindegrenze zu Qucikborn, nach Süden hin durch Gemeindewege / 

landwirtschaftliche Wege oder die offene Landschaft und nach Osten hin durch die 

Sportanlagen an der Straße Papenknüll. 

Bislang wird das Plangebiet intensiv landwirtschaftlich genutzt. Die Flächen im 

Plangebiet sind durch Grabensysteme sowie Knicks/Feldhecken strukturiert. Das 

Gelände des in Rede stehenden Plangebietes liegt auf einer Höhe zwischen ca. 

8 m und 30 m über Normalhöhennull, wobei es von West nach Ost auf der 

Gesamtausdehnung von ca. 1,6 km ansteigend ist. 
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Abbildung 2: Blick auf das Plangebiet, hinten bestehender Solarpark (1) 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Abbildung 1: Plangebiet (rot markiert) im Anschluss an die bestehende Solaranlage 

(Quelle: Digitaler Atlas Nord; eigene Darstellung) 
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Abbildung 3: Blick auf das Plangebiet, hinten bestehender Solarpark (2) 

  (Quelle: eigene Darstellung) 

Abbildung 4: Luftbild vom östl. Rand der bestehenden PV-Anlage (aktuelles Plangebiet 

farblich hervorgehoben) 

(Quelle: eigene Darstellung) 
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1.2 Erfordernis und Ziel der Planung 

Die Gemeinde Brickeln beabsichtigt, den Anteil von Anlagen zur Erzeugung er-

neuerbarer Energien im Gemeindegebiet zu erhöhen, mit dem Bau von Photovol-

taik-Freiflächenanlagen einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und den Weg zu 

fossilfreier Energiegewinnung weiter zu ebnen. Gleichzeitig ist die Gemeinde be-

strebt, mit Naturschutz- und Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Plangebietes 

die Biodiversität auf den PV-Flächen sowie die Einbindung in die Landschaft zu 

verbessern. 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind bis auf bestimmte Ausnahmebereiche bau-

planungsrechtlich nicht privilegiert zulässig und bedürfen daher der Durchführung 

einer gemeindlichen Bauleitplanung zur Ausweisung eines sonstigen Sonderge-

bietes (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB / § 11 BauNVO) mit entsprechender Zweckbestim-

mung. Der gemeindlichen Bauleitplanung kommt bei der Standortsteuerung von 

PV-Freiflächenanlagen eine besondere Bedeutung zu.  

Die vorliegende Bauleitplanung umfasst sowohl Flächen, auf denen Freiflächen-

PVA baurechtlich privilegiert zulässig sind (gem. § 35 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe bb)), 

als auch solche, auf denen dies nicht der Fall ist. Die Gemeinde möchte durch die 

Aufnahme sämtlicher Flächen des Solarparks in den Bebauungsplan sicherstellen, 

dass ein einheitliches Gesamtkonzept umgesetzt wird und kommunale Steue-

rungsmöglichkeiten auch auf den privilegierten Flächen im 200m-Bereich entlang 

der Bahntrasse gegeben sind (z.B. in Bezug auf Ausgleichsmaßnahmen). 

Für die Gewährleistung einer geeigneten Abwägung von Planungsalternativen und 

begründeten Standortwahl für PV-Freiflächenanlagen hat die Gemeinde Brickeln 

im Jahr 2022 eine Potenzialflächenstudie Solar-Freiflächenanlagen (siehe dazu 

Punkt 2.3.1) erarbeiten lassen. 

2 Rahmenbedingungen 

In der vorliegenden Begründung werden die Ziele, Zwecke und wesentlichen Aus-

wirkungen des Bauleitplans dargelegt. Auch wird aus ihr das städtebauliche Erfor-

dernis der Planung erkennbar. 

Zur Wahrung der Belange des Umweltschutzes wird eine Umweltprüfung durch-

geführt, in der die bauplanerisch relevanten Umweltbelange ermittelt, beschrieben, 

bewertet und in einem Umweltbericht dokumentiert werden. Das Ergebnis der Um-

weltprüfung wird im Umweltbericht dargelegt. Er bildet einen gesonderten Teil der 

Begründung. 
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2.1 Rechtsgrundlagen 

Der vorliegenden Planung liegen zugrunde: 

• Gesetz über die Landesplanung in Schleswig-Holstein (Landesplanungsge-

setz), 

• Landesentwicklungsplan (LEP), 

• Regionalplan (RP), 

• Landschaftsrahmenplan (LRP), 

• Landeswaldgesetz (LWaldG), 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), 

• Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), 

• Baugesetzbuch (BauGB), 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) und 

• Planzeichenverordnung (PlanzVO) 

jeweils in der derzeit gültigen Fassung. 

Weiterhin wurden die Vorgaben des gemeindlichen Landschaftsplans (2004) ein-

bezogen. 

2.2 Vorgaben der überörtlichen und örtlichen Planung 

2.2.1 Vorgaben der überörtlichen Planung 

Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein - Fortschreibung 2021 (LEP 

2021) 

Der LEP trifft nur wenige darstellerische Aussagen zum Gemeindegebiet. Darge-

stellt werden die (zwei- oder mehrgleisige) Bahntrasse sowie die Lage in einem 

Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung. Burg ist das nächstgelegene Un-

terzentrum, Sankt Michaelisdonn der nächste ländliche Zentralort. 

Darüber hinaus trifft der LEP allgemeine Aussagen zur Steuerung von Freiflächen-

PV-Anlagen: Der gemeindlichen Bauleitplanung kommt bei der Standortsteuerung 

von Solaranlagen eine besondere Bedeutung zu. Die Entwicklung von raumbe-

deutsamen Solar-Freiflächenanlagen (Photovoltaik- und Solarthermie) soll mög-

lichst freiraumschonend sowie raum- und landschaftsverträglich erfolgen. Um eine 

Zersiedelung der Landschaft zu vermeiden, sollen derartige raumbedeutsame An-

lagen vorrangig ausgerichtet werden auf vorbelastete Bereiche gemäß Kapi-

tel 4.5.2 Abs. 2 LEP-Fortschreibung 2021. 
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Der Plangeltungsbereich des vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 5 entspricht die-

sem Grundsatz. 

Ausschlussgebiete gemäß Kapitel 4.5.2 Abs. 3 (Z) LEP-Fortschreibung 2021 sind 

nicht betroffen. 

Planungen zu Solar-Freiflächenanlagen sollen zudem möglichst gemeindegren-

zenübergreifend abgestimmt werden, um räumliche Überlastungen durch zu große 

Agglomerationen von Solar-Freiflächenanlagen zu vermeiden (vgl. Kapitel 4.5.2 

Abs. 4 LEP-Fortschreibung 2021- siehe dazu Punkt 2.4 der Begründung). 

Regionalplan IV (2005) und Entwurf zur Neuaufstellung (2023) 

Der Regionalplan stellt das Gemeindegebiet innerhalb eines Gebietes mit beson-

derer Bedeutung für Tourismus und Erholung dar. Das Plangebiet liegt randlich 

eines Bauschutzbereiches des Flughafens St. Michaelisdonn. Im Umgebungsbe-

reich des Plangebietes, aber nicht direkt hiervon tangiert, liegen ein Gebiet mit 

besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft (zwischen Brickeln und Quick-

born; Helmscher Bach) sowie ein Gebiet mit besonderer Bedeutung für den Grund-

wassersschutz (Nachbargemeinde Burg). 

Der Entwurf (2023) der Neuaufstellung des Regionalplans trifft keine hiervon we-

sentlich abweichenden Aussagen. 

Landschaftsrahmenplan Neuaufstellung 2020, Planungsraum III 

Darstellungen aus Karte 1: Biotopverbundachse im Gemeindegebiet (nicht im 

Plangebiet der vorliegenden Bauleitplanung); 

Darstellungen aus Karte 2: Lage in einer Knicklandschaft sowie in einem Gebiet 

mit besonderer Erholungseignung; 

Darstellungen aus Karte 3: klimasensitive Böden im Gemeindegebiet (nicht im 

Plangebiet der vorliegenden Bauleitplanung). 

2.2.2 Vorgaben der örtlichen Planung 

Flächennutzungsplan der Gemeinde Brickeln 

Der gemeindliche Flächennutzungsplan befindet sich in der Aufstellung. Die im 

vorliegenden Bebauungsplan festgesetzten Sondergebietsflächen werden mit ent-

sprechenden Sonderbauflächen im Flächennutzungsplan dargestellt. 

Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich somit um einen vorzeitigen 

Bebauungsplan gemäß § 8 Absatz 4 BauGB, der der Genehmigungspflicht nach 

§ 10 Absatz 2 Satz 1 BauGB unterliegt. Der Bebauungsplan ist, sofern er vor dem 
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Flächennutzungsplan bekannt gemacht werden soll, dem Kreis Dithmarschen zur 

Genehmigung vorzulegen. 

Bebauungsplan 

Der Planbereich ist bisher nicht durch einen Bebauungsplan überplant. Nördlich 

angrenzend liegt der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

Nr. 3, der ebenfalls Baurecht für eine (fertiggestellte) Freiflächen-Photovoltaikan-

lage schafft. 

Landschaftsplan der Gemeinde Brickeln 

Der Landschaftsplan (2004) „Bestand“ der Gemeinde Brickeln weist die Flächen 

des Plangebietes als Wirtschaftsgrünland und Ackerflächen aus, es erfolgt die Dar-

stellung von verschiedenen Wallhecken, teils mit Baumreihen. Der Landschafts-

plan „Entwicklung“ stellt an den Wallhecken Maßnahmen zum Schutz und zur 

Pflege dar, teilweise auch Maßnahmen zur Erhöhung der ökologischen Wertigkeit, 

z.B. durch das Nachpflanzen von heimischen Gehölzen. 

2.3 Standortalternativenprüfung 

2.3.1 Gemeindliche Potenzialflächenanalyse 

Für die Gewährleistung einer geeigneten Abwägung von Planungsalternativen und 

begründeter Standortwahl für PV-Freiflächenanlagen hat die Gemeinde Brickeln 

im Jahr 2022 eine Potenzialflächenstudie Solar-Freiflächenanlagen entwickeln las-

sen. Das Dokument ist den Unterlagen zur Behörden- und Öffentlichkeitsbeteili-

gung gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB als Anlage beigefügt. 

Im Zuge der Potenzialflächenanalyse wurden Flächen in der Gemeinde ermittelt, 

die bevorzugt für die Planung von Freiflächensolaranlagen herangezogen werden 

sollten. Hierbei wurden über die vom Land definierten Kriterien aus dem Freiflä-

chensolarerlass (2022) die Flächen ausgeschlossen, für die aus fachrechtlicher 

Sicht keine Eignung besteht. Die verbleibenden Flächen wurden hinsichtlich der 

Prüf- und Abwägungskriterien und der ggf. von der Gemeinde aufgestellten eige-

nen Kriterien hinsichtlich der Eignung kategorisiert und abschließend, sofern meh-

rere Flächen einer Eignung vorliegen, priorisiert. 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 5  Gemeinde Brickeln 

Vorhaben- und Erschließungsplan  -Begründung- 

9 
 

Im Ergebnis liegen die nördlichen ~50% des B-Plan-Gebietes im direkten An-

schluss an den bestehenden Solarpark aufgrund ihrer Lage im baurechtlich privi-

legierten 200m-Streifen längs der Bahntrasse in einer Potentialfläche hoher Prio-

rität (I) mit sehr hoher Eignung. Die weiteren ~50% des B-Plan-Gebietes liegen in 

einer Potentialfläche mittlerer Priorität (II) mit ebenfalls sehr hoher Eignung. 

Für die Potenzialfläche 1, in der das Plangebiet liegt, heißt es in der gemeindlichen 

Potenzialflächenanalyse: 

Die Potenzialfläche mit der Nr. 1 (rd. 66 ha) liegt im südwestlichen Gemeindege-

biet. Diese Fläche nimmt den größten Flächenanteil in dem Raum südlich der 

Schienenwege ein. Prüf- und Abwägungskriterien treffen die Potenzialflächen 

nicht. Aufgrund dessen wird ihr eine sehr hohe Eignung zugesprochen. 

Im Westen grenzt die Verbundachse des Schutzgebiets- und Biotopverbundsys-

tems an die Potenzialfläche 1. 

Die Fläche befindet sich teilweise in der förderfähigen EEG-Kulisse um die Schie-

nenwege der Marschbahn. Nördlich der Potenzialfläche, südlich der Bahnstrecke 

ist bereits durch den B- Plan Nr. 3 die Ausweisung als sonstiges Sondergebiet 

mit der „Zweckbestimmung Photovoltaik“ festgesetzt worden. Nach der Errich-

tung einer Solar-Freiflächenanlage in dem Sondergebiet wird südlich der Schie-

nenwege eine deutliche Vorbelastung bestehen. Innerhalb der EEG-Kulisse er-

hält die Fläche (rd. 15 ha) die Priorisierung I (hoch), da sie sowohl innerhalb der 

Abbildung 5: Ausschnitt Potentialflächenanalyse mit Umgrenzung Plangebiet 

(Quelle: GFN mbH, 2022; eigene Bearbeitung) 
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EEG-Kulisse liegt aber durch die möglicherweise dann bestehenden Freiflächen-

solaranlage in der Nähe zu einem Netzanschluss liegt. 

Angrenzend an die EEG-Kulisse ist von weiteren Vorbelastungen durch die 

Marschbahn auszugehen. Aufgrund dessen erhält der südliche Teil der Potenzi-

alfläche (rd. 40 ha) aufgrund der Vorbelastung und den Anschluss an die Förder-

kulisse die Priorisierung II (mittel). 

Für den südöstlichen gelegene Teil der Fläche (11 ha) folgt eine Eingruppierung 

in die Priorität III (gering). Eingegrünt durch Gehölzstrukturen und Wäldern bietet 

die Fläche das Potenzial zur Naherholung und Freizeitnutzung. Nördlich der Teil-

fläche befindet sich ein ehemaliges Bundeswehrdepot, welches nach dem B-Plan 

Nr. 2 als Pferdehof zur gewerblichen Unterbringung von Pferden und zur Betreu-

ung der Tiere im Alter (Gnadenhof) umgenutzt wurde. 

Da die Potentialflächenanalyse den Solar-Erlass von 2022 zu Grunde legt, der mit 

Veröffentlichung vom 09.09.2024 aktualisiert wurde („Grundsätze zur Planung von 

großflächigen Solar-Freiflächenanlagen im Außenbereich“), wurde im Rahmen der 

vorliegenden Bauleitplanung überprüft, ob sich aufgrund der Neuerungen eine an-

dere Potentialflächenkulisse ergeben würde. Zwar kommt es im Solar-Erlass 2024 

zu einigen wenigen Änderungen im Bezug auf Flächen mit Ausschlusswirkung 

oder Abwägungs-/Prüferfordernis, diese betreffen jedoch nicht die hier überplan-

ten Eignungsflächen und ergeben nach kursorischer Prüfung auch keine wesent-

lich andere Gesamt-Flächenkulisse. 

2.3.2 Flächeneignung 

Wie im vorangegangenen Unterkapitel erläutert, liegt das Plangebiet in einem Be-

reich, für den eine sehr hohe Eignung für die Errichtung von Freiflächen-Photovol-

taikanlagen identifiziert wurde. Für den nördlichen Teil der überplanten Fläche, der 

sich im baurechtlich ohnehin privilegierten Bereich längs der Bahntrasse und im 

unmittelbaren Anschluss an den bestehenden Solarpark („Priorität I“) befindet, 

steht eine Flächeneignung außer Frage. Städtebauliche oder naturschutzfachliche 

Gründe stehen der beabsichtigten Nutzung nicht entgegen. 

Die hieran gen Süden anschließenden Plangebietsflächen befinden sich ebenfalls 

in der Potenzialfläche höchster Ordnung, hier eingestuft in Priorität II. Da die Flä-

chen nahtloser Bestandteil desselben Solarparks werden sollen, und die 

Priorität-I-Bereiche hier bereits voll in Anspruch genommen wurden, werden also 

ebenfalls am besten geeignete Bereiche überplant, denen städtebauliche oder na-

turschutzfachliche Aspekte nicht entgegenstehen. Der gewählte Flächenzuschnitt 

ergibt sich im Wesentlichen aus der Form der überplanten Flurstücke. 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 5  Gemeinde Brickeln 

Vorhaben- und Erschließungsplan  -Begründung- 

11 
 

Im Gemeindegebiet gibt es noch andere Bereiche, mit derselben Einstufung „Eig-

nung sehr hoch“ und „Priorität II“. Diese befinden sich beidseitig der Ortslage, süd-

lich des Hamberger Forstes sowie am östlichen Rand des Gemeindegebietes. 

Planungsziel ist die Erweiterung des vorhandenen Solarparks durch den selben 

Vorhabenträger, der bereits die Anlage südlich der Bahntrasse aus dem vorhaben-

bezogenen B-Plan Nr. 3 betreibt. Um Synergien z.B. im Leitungs- und Wegebau 

zu bündeln und unnötige Eingriffe in betroffene Schutzgüter zu vermeiden, soll die 

nun geplante Anlage im unmittelbaren Anschluss an den Bestand ermöglich wer-

den. Flächen abseits dieses Bereiches sind also per se eher schlechter geeignet. 

Eine Planung auf den Flächen westlich und östlich der Ortslage würde zudem eine 

vermeidbare Belastung der Anwohnerschaft bedeuten. Unabhängig davon würde 

eine Bebauung auf baurechtlich privilegierten Flächen im 200m-Streifen entlang 

der Bahntrasse ggf. auch an anderer Stelle möglich sein, hierfür wäre aber nicht 

zwingend eine Bauleitplanung erforderlich. 

Auf Basis der gemeindlichen Potenzialflächenstudie Solar-Freiflächenanlagen 

wurden für die vorliegende Planung somit Flächen gewählt, die sich für das Vor-

haben eines Solarparks bestmöglich eignen. Andere, besser geeignete Standorte 

können im Gemeindegebiet nicht identifiziert werden. 

2.4 Gemeindegrenzenübergreifende Abstimmung 

Gemäß § 2 Abs. 2 BauGB sind Bauleitpläne benachbarter Gemeinden aufeinan-

der abzustimmen. Betroffene benachbarte Gemeinden wurden im Rahmen der 

frühzeitigen Unterrichtung nach § 4 Abs. 1 BauGB über die Planung in Kenntnis 

gesetzt und zur Abstimmung mit ihren Belangen aufgefordert. Es gingen keine 

Stellungnahmen mit Hinweisen oder Bedenken ein. 

Abbildung 6: Potentialflächenanalyse, Flächen ähnlicher Eignung mit Pfeil markiert 

(Kollage der Pläne für das westliche und östliche Gemeindegebiet) 
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Das Plangebiet des vorliegenden Bebauungsplans reicht bis an die Grenze zur 

Nachbargemeinde Quickborn heran, auch die Grenze zur Gemeinde Buchholz ist 

nur wenige hundert Meter entfernt. Belange dieser beiden Gemeinden sind am 

wahrscheinlichsten im Hinblick auf das Abstimmungsgebot. 

Auf Ebene der Potenzialflächenstudie Solar-Freiflächenanlagen der Gemeinde 

Brickeln wurden bereits im Vorfeld die möglichen Auswirkungen der Konzeption 

auf die Nachbargemeinden betrachtet. In Hinblick auf die vorliegende Planung gibt 

es nach derzeitigem Kenntnisstand keine Konflikte mit den Planungen der angren-

zenden Gemeinden. 

Folgende Abstimmung ist im Hinblick auf die Gemeinde Quickborn in der Potenzi-

alflächenstudie (S. 68) dokumentiert: 

Seitens der Gemeinde Quickborn bestehen keine Planungsabsichten bezüglich 

Freiflächenphotovoltaikanlagen und es werden auch keine aktuellen Planungen 

durchgeführt. Die Gemeinde hat keine Potenzialflächenstudie erstellt oder wird 

in absehbarer Zeit auch keine erstellen. Grundsatzbeschlüsse sowie bereits be-

stehende Freiflächensolaranlagen gibt es keine. [Es] verläuft entlang der gemein-

samen Gemeindegrenze ein Fließgewässer, zu dem ein Abstand einzuhalten ist. 

Eine direkte Verschmelzung von Anlagen an der Gemeindegrenze ist daher nicht 

möglich. 

Folgende Abstimmung ist im Hinblick auf die Gemeinde Buchholz in der Potenzi-

alflächenstudie (S. 68) dokumentiert: 

Für die Gemeinde Buchholz bestehen derzeit keine Planungsabsichten bezüglich 

Freiflächenphotovoltaikanlagen. Daher hat die Gemeinde bisher keine Potenzi-

alflächenstudie erstellt und hat in absehbarer Zeit auch keine derartige Maß-

nahme geplant. Ein vorläufiger Grundsatzbeschluss der Gemeinde zu dem 

Thema Freiflächenphotovoltaikanlagen liegt vor, danach hat die Gemeinde der-

zeit kein Interesse an Freiflächenphotovoltaikanlagen. 

3 Ausgangssituation 

3.1 Eigentumsverhältnisse 

Die betreffenden Grundstücke im Plangebiet werden durch die derzeitigen Eigen-

tümer/innen langfristig für die Überbauung mit einer PV-Freiflächenanlage ver-

pachtet. 
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3.2 Verkehrliche Erschließung 

Die äußere verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Gemein-

destraßen Am Bahndamm, Buchholzer Weg und Papenknüll sowie hiervon abge-

hende gemeindliche oder landwirtschaftliche Wege. 

Sollte es erforderlich werden im Zusammenhang mit dem Schwerlastverkehr Ver-

breiterungen von Einmündungen von Gemeindestraßen und Zufahrten in Straßen 

des überörtlichen Verkehrs vorzunehmen, dürfen diese Arbeiten nur im Einverneh-

men mit dem LBV-SH durchgeführt werden. Gegebenenfalls sind dem LBV-SH 

rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten prüffähige Ausführungspläne zur Genehmi-

gung und zum Abschluss einer Vereinbarung vorzulegen. 

3.3 Ver- und Entsorgungseinrichtungen 

Nachfolgend werden die örtlichen Gegebenheiten bezüglich der Ver- und Entsor-

gungseinrichtungen dargestellt. 

3.3.1 Wasser / Abwasser / Niederschlagswasser / Grundwasser 

Zum Betrieb der Photovoltaikanlage wird kein Wasser benötigt. Grundsätzlich er-

folgt die Wasserversorgung durch den Wasserverband Süderdithmarschen. 

Im Zuge des Anlagenbetriebs fällt kein Abwasser an. In dem von der Planung 

betroffenen Gemeindeteil erfolgt die Abwasserentsorgung durch Kleinkläranlagen. 

Die innerhalb der geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlage anfallenden Nieder-

schlagswasser werden innerhalb des Plangebietes über den bewachsenen 

Oberboden großflächig versickert. Erfahrungsgemäß ist dies prinzipiell möglich. 

Details zur Niederschlagswasserbeseitigung werden im Bauantragsverfahren ein-

gereicht. Wenn im Plangebiet keine privilegierte Landwirtschaft mehr stattfindet, 

entfällt die erlaubnisfreie Benutzung des Grundwassers gemäß § 46 Abs. 1 Nr. 2 

WHG (Drainierung und Ableitung von Grundwasser) für das gesamte Plangebiet. 

Die Binnenentwässerung ist aufzugeben, da ohne Privilegierung eine wasserrecht-

liche Erlaubnis grundsätzlich nicht erteilt wird. Entsprechend ist in den nachfolgen-

den Genehmigungsverfahren die hydrogeologische Situation zu erläutern. Es ist 

darzulegen in wie weit eine erlaubnisfreie Benutzung des Grundwassers gemäß § 

46 Abs. 1 Nr. 2 WHG (Drainierung und Ableitung von Grundwasser) für das Plan-

gebiet vorliegt. Sollten z.B. im Rahmen des Leitungsbaus oder dem Bau von Tra-

fohäuschen Grundwasserhaltungen notwendig werden, bedarf dies einer separa-

ten wasserrechtlichen Erlaubnis. Die wasserrechtliche Erlaubnis für Grundwasser-

absenkung und die notwendige Ableitung des geförderten Grundwassers oder 
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Schichten- und Baugrubenwassers sind zwingend 8 Wochen vor Beginn der Bau-

maßnahmen bei der unteren Wasserbehörde zu beantragen. Der Umfang der An-

tragsunterlagen ist vorab mit der unteren Wasserbehörde abzustimmen. 

Innerhalb der überplanten Flächen sowie an diese angrenzend befinden sich Grä-

ben zur Grundstücksentwässerung. Verbandsgräben oder (verrohrte) Vorfluter 

befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand nicht im Plangebiet. Gegebenen-

falls ist die Satzung des zuständigen Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen 

ist zu beachten. 

Auf Grund der zu erwartenden Anzahl an Gründungselementen stellen diese einen 

potentiellen Eingriff ins Grundwasser dar. Beispielsweise ist damit zu rechnen, 

dass sich an der Kontaktfläche zum Gründungselement ein präferenzieller Fließ-

weg einstellt und hierdurch die Filterfunktion des Oberbodens quantitativ deutlich 

verringert. Im gesamten Plangebiet ist eine Gründung der Solarmodule mit ver-

zinkten Stahlprofilen aus Gründen des allgemeinen Grundwasserschutzes nur zu-

lässig, wenn vor Baubeginn fachgutachterlich nachgewiesen wird, dass sich der 

höchst anzunehmende Grundwasserstand unterhalb der Gründungsebene der So-

larmodule bzw. Zaunanlage befindet. Der Nachweis ist der unteren Wasserbe-

hörde vor Baubeginn vorzulegen. Alternativ sind andere Gründungsmaterialien zu 

verwenden (z.B. unverzinkter Stahl, Edelstahl, Aluminium). Gleiches gilt für die 

Gründung der Zaunanlage. 

3.3.2 Abfall 

Beim Betrieb der Photovoltaikanlage fallen keine Abfälle an. Grundsätzlich erfolgt 

die Abfallentsorgung durch die Abfallwirtschaft Dithmarschen GmbH in Heide. Auf 

die Abfallwirtschaftssatzung wird verwiesen. 

3.3.3 Strom 

Durch die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz AG) kann die Stromversorgung 

prinzipiell sichergestellt werden.  

Der erzeugte Strom wird über eine unterirdische Leitung zum Umspannwerk 

Quickborn geleitet und dort in das Stromnetz eingespeist (nach derzeitigem Kennt-

nisstand). Die durch den Trassenverlauf verursachten Eingriffe in Natur und Land-

schaft sind nicht Bestandteil der vorliegenden Bauleitplanung und werden im ent-

sprechenden (Baugenehmigungs-)Verfahren bilanziert und ausgeglichen. Durch 

die Nähe zum Umspannwerk (Luftlinie ca. 1,0 - 1,5 km) sowie die Nutzung von 

Synergieeffekten durch vorhandene Stromtrassen der Bestands-PV-Anlage ist 

eine vergleichsweise kurze Trassenführung möglich. 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 5  Gemeinde Brickeln 

Vorhaben- und Erschließungsplan  -Begründung- 

15 
 

3.3.4 Telekommunikation 

Außer zur Fernwartung und -überwachung sind keine Telekommunikationsanla-

gen und -anschlüsse notwendig. 

Die Anbindung an das Netz der Telekom auf freiwilliger Basis und unter der Vo-

raussetzung der Kostenerstattung durch den Vorhabenträger ist möglich. Hierzu 

ist jedoch eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung des Vorhabenträ-

gers mit der Deutschen Telekom Technik GmbH erforderlich. 

3.3.5 Sonstige Leitungen 

Entlang des Buchholzer Weges verläuft auf Höhe der Baufelder 7 und 8 eine Gas-

Hochdruck-Leitung der Schleswig-Holstein Netz AG. Der Betrieb der Leitung darf 

nicht gefährdet werden. 

3.4 Brandschutz 

In der Gemeinde Brickeln besteht eine Freiwillige Feuerwehr (gemeinsam mit der 

Nachbargemeinde Quickborn). Generell haben Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

eine geringe Brandlast. Ein Brandschutzkonzept / Feuerwehrplan wird im Rahmen 

des Bauantrags in enger Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle und der ört-

lichen Feuerwehr erstellt. Eine Grundversorgung an Löschwasser wird mittels 

Löschkissen bereitgestellt. Die Anordnung der Baufelder beugt einer Brandaus-

weitung vor und es können wirksame Löscharbeiten erfolgen. Es wird insbeson-

dere auf die Einhaltung der erforderlichen Mindestabstände und notwendige 

Brandgassen geachtet. 

Die Zufahrtsmöglichkeiten für die Löschfahrzeuge sind über die bestehenden Zu-

wegungen sichergestellt.  

3.5 Immissionsschutz 

Wohnen und Arbeiten 

Eine durch die PV-Module verursachte Blendwirkung ist unwahrscheinlich, da sich 

im Umgebungsbereich des Plangebietes keine Wohngebäude oder Arbeitsstätten 

befinden. 
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Straßenverkehr 

Eine durch die PV-Module verursachte Blendwirkung gegenüber den örtlichen Er-

schließungsstraßen (Gemeindestraßen und landwirtschaftliche Nutzwege) ist auf-

grund von Lage, Ausrichtung, Materialität (z.B. Antireflexionsschicht) und vorhan-

denen oder geplanten Eingrünungen unwahrscheinlich.  

Bahnverkehr 

Photovoltaikanlagen sind blendfrei zum Bahnbetriebsgelände hin zu gestalten. Sie 

sind so anzuordnen, dass jegliche Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich 

nach der Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so sind vom Bauherrn ent-

sprechende Abschirmungen anzubringen. Es ist jederzeit zu gewährleisten, dass 

durch Bau, Bestand und Betrieb der Photovoltaikanlage keinerlei negativen Aus-

wirkungen auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs (z.B. Sichteinschränkungen 

der Triebfahrzeugführer durch z.B. Blendungen, Reflexionen) entstehen können 

und dass die Lärmemissionen des Schienenverkehrs nicht durch Reflektionsef-

fekte erhöht werden. 

Landwirtschaft 

Teilweise grenzen landwirtschaftliche Flächen an das Plangebiet. Die aus einer 

ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Nutzung resultierenden Immissionen 

(Lärm, Gerüche, Staub) können zeitlich begrenzt auf das Plangebiet einwirken. 

3.6 Altlasten 

Im Geltungsbereich ist das Vorkommen von Altlasten nicht bekannt. 

3.7 Archäologie und Denkmalpflege 

Innerhalb des Plangebietes sind keine Kulturdenkmale bekannt. Der Plangel-

tungsbereich liegt jedoch innerhalb eines archäologischen Interessegebietes. 

Bei der überplanten Fläche handelt es sich daher gem. § 12 Abs. 2 DSchG um 

Stellen, von denen bekannt ist oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass 

sich dort Kulturdenkmale befinden. Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen dem-

nach der Genehmigung des Archäologischen Landesamtes. Denkmale sind gem. 

§ 8 Abs. 1 DSchG unabhängig davon, ob sie in der Denkmalliste erfasst sind, ge-

setzlich geschützt. 

Vor dem Beginn von Erdarbeiten muss die Planfläche durch das Archäologische 

Landesamt Schleswig-Holstein untersucht und vorhandene Denkmale geborgen 

und dokumentiert werden. Darüber hinaus ist auf der gesamten überplanten Flä-



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 5  Gemeinde Brickeln 

Vorhaben- und Erschließungsplan  -Begründung- 

17 
 

che grundsätzlich auf eine möglichst eingriffsarme Bauweise (z.B. keine Planier-

arbeiten) und während des Baus nach Möglichkeit auf das Einhalten fester Fahr-

gassen zu achten, um die Bodenbelastung so gering wie möglich zu halten. 

Gemäß frühzeitig durchgeführten Abstimmungen zwischen Vorhabenträger und 

Landesamt finden archäologische Untersuchungen baubegleitend statt. 

Der Verursacher des Eingriffs in ein Denkmal hat gem. § 14 DSchG die Kosten, 

die für die Untersuchung, Erhaltung und fachgerechte Instandsetzung, Bergung, 

Dokumentation des Denkmals sowie die Veröffentlichung der Untersuchungser-

gebnisse anfallen, im Rahmen des Zumutbaren zu tragen. 

Östlich des Buchholzer Weges, ca. <200 m vom Plangebiet entfernt, befinden sich 

verschiedene archäologische Kulturdenkmale (bronze- und eisenzeitliche Grab-

hügel und Flachgräber). Eine Beeinträchtigung durch das Planvorhaben ist nicht 

erkennbar. 

3.8 Natur und Landschaft 

Feldhecken / Knicks / Gehölzstreifen 

Bei der Überplanung des Geländes bleiben die vorhandenen randlichen Feldhe-

cken und Gehölzstreifen weitestgehend erhalten. Sie unterliegen den besonderen 

Vorschriften des § 30 Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) / § 21 Abs. 1 

Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG). 

Abbildung 7: Grabhügel (Quelle: eigene Darstellung) 
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In der Planzeichnung sind die bestehenden Knicks, Feldhecken bzw. Gehölzstrei-

fen als zu erhalten festgesetzt. Die Baugrenzen halten einen Abstand von 6 m zur 

Knickmitte ein. 

Eingriff- und Ausgleichsregelung 

Für die über die Planung vorbereiteten Eingriffe in Natur und Landschaft wird die 

Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Die Bezugsgröße für den 

zu ermittelnden Ausgleich sind die Flächen des im vorliegenden Bebauungsplan 

ausgewiesenen Sondergebiete. Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung erfolgt im 

Umweltbericht. 

4 Inhalte des Bebauungsplanes 

4.1 Geplante Festsetzungen 

Nachfolgend werden die Inhalte des Bebauungsplanes sowie die zeichnerischen 

und textlichen Festsetzungen erläutert. 

4.1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB / § 11 Abs. 2 

BauNVO) 

Im Wesentlichen wird als Art der baulichen Nutzung ein sonstiges Sondergebiet 

mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ festgesetzt. Innerhalb des sonstigen 

Sondergebietes ist die Errichtung frei aufgestellter Photovoltaiksysteme sowie Ne-

benanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, die dem Zweck des Sondergebietes die-

nen, wie bspw. Anlagen für den Betrieb und die Bewirtschaftung der Photovoltaik-

systeme, Anlagen zur Energiespeicherung, Energieumwandlung und Wasserstoff-

produktion, Einfriedungen und Zäune, Zuwegungen, Anlagen zur Vorhaltung von 

Löschwasser und Kameramasten für die Überwachung der Photovoltaik-Anlage 

zulässig. 

4.1.2 Zulässigkeit von Vorhaben (§ 12 Abs. 3a i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB) 

Im Rahmen der festgesetzten Nutzung sind gemäß § 12 Abs. 3a Satz 1 BauGB 

nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im 

Durchführungsvertrag zum Vorhaben- und Erschließungsplan verpflichtet. Ände-

rungen des Durchführungsvertrages oder der Abschluss eines neuen Durchfüh-

rungsvertrages sind zulässig. 
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4.1.3 Zulässige Grundfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB / § 16 Abs. 2 Nr. 1 

BauNVO) 

Die zulässige überbaubare Grundfläche wird mittels Grundflächenzahl festgesetzt. 

Die Grundflächenzahl beträgt 0,55. Die zulässige Grundfläche darf durch die 

Grundflächen von Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu einem Wert 

von 0,65 überschritten werden. 

4.1.4 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB / § 16 Abs. 2 Nr. 4 

BauNVO) 

Die Höhe der Photovoltaiksysteme wird auf maximal 3,50 m und die Höhe sonsti-

ger baulicher Anlagen auf maximal 4,50 m begrenzt, um die Beeinträchtigungen 

des Landschaftsbildes möglichst gering zu halten. Für technische Anlagen zur 

Überwachung (Masten) ist eine Überschreitung der festgelegten Maximalhöhe bis 

zu einer Gesamthöhe von 8,00 m zulässig. 

Unterer Bezugspunkt aller Höhenfestsetzungen ist die vorhandene, natürlich ge-

wachsene Geländeoberfläche, in der Planzeichnung durch Höhenlinien darge-

stellt. 

4.1.5 Überbaubare Grundstücksfläche  

Die Bereiche für das Aufstellen der Photovoltaik-Module werden über Baugrenzen 

fest verortet. Es ergeben sich zehn einzelne Baufenster im Plangebiet. 

Bei der Abgrenzung der Baugrenzen wurde neben den Abstandserfordernissen zu 

Nachbargrundstücken, die sich aus der Landesbauordnung (LBO) ergeben (3 m 

zu nachbarschaftlichen Grundstücksgrenzen) und mindestens 3 m Abstand zum 

Schutz der vorhandenen Knicks / Feldhecken berücksichtigt (vgl. Knickerlass 

2017). 

4.1.6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 

und Landschaft  

Innerhalb der als „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft" festgesetzten Flächen, mit Ausnahme 

der Wegeflächen, ist gebietsheimisches Regiosaatgut des Ursprungsgebiets 1 

(Nordwestdeutsches Tiefland) einzusäen. Es ist eine autochthone, standorttypi-

sche, blütenreiche Saatgutmischung mit mindestens 20% Kräuteranteil zu verwen-

den. Die Flächen sind als extensives Grünland zu entwickeln und 1-2 mal jährlich, 

frühestens ab 01.07., zu mähen. Das Mahdgut ist zu entfernen. Alternativ zur Mahd 
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ist auch eine extensive Beweidung der Flächen erlaubt. Empfohlen wird eine Be-

grenzung der Tierzahl auf etwa 1,0 Großvieheinheiten pro Hektar zugeteilter Fut-

terfläche, bei Schafbeweidung max. 5 Mutterschafe mit ihren max. einjährigen 

Lämmern pro Hektar zugeteilter Futterfläche. 

Die Anwendung organischer und chemisch-synthetischer Düngemittel (minerali-

scher und organischer Dünger einschl. Gülle oder Klärschlamm) sowie die Anwen-

dung von Pflanzenschutzmitteln (Insektizide, Fungizide, Herbizide und Wuchs-

stoffe) sind nicht gestattet. Ebenfalls ausgeschlossen sind ein Umbruch der Flä-

chen, das Walzen, Abschleppen, Striegeln oder Nachsaatmaßnahmen, Maßnah-

men zur Entwässerung der Flächen sowie die Nutzung als Lagerfläche. 

Die Sondergebietsflächen, mit Ausnahme der Wegeflächen, sind durch Selbstbe-

grünung oder analog zu den „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ als Extensivgrünland durch 

Einsaat zu entwickeln und entsprechend zu pflegen. 

Die genannten Maßnahmen sollen die Beeinträchtigung der Leistungs- und Funk-

tionsfähigkeit des Naturhaushaltes unter den PV-Modulen minimieren. Durch die 

naturschutzfachliche Aufwertung der ehemals intensiv genutzten, landwirtschaftli-

chen Flächen wird attraktiver Lebensraum für Vögel, Insekten und Kleinsäuger ge-

schaffen.  

Der Ausgleich für die Eingriffe in den Naturhaushalt wird teilweise innerhalb des 

Planbereiches umgesetzt. Die dafür vorgesehenen Flächen sind der Sukzession 

zu überlassen und extensiv zu pflegen. Ergänzend ist der Kauf von Ökopunkten 

vorgesehen. 

Die „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft“ dürfen umzäunt sein oder innerhalb des umzäun-

ten Bereiches liegen. Zwischen Zaununterkante und Geländeoberfläche muss 

ein Abstand von mind. 20 cm freigehalten werden. 

Da vor allem im Bereich beidseitig des Buchholzer Weges Bedenken aufgrund 

der Anlockwirkung für Wild und einer damit einhergehenden Gefährdung des 

Straßenverkehrs bestehen, sind die Maßnahmenflächen einzuzäunen. So soll ein 

Ansammeln von Wild vermieden werden. 

4.1.7 Private Grünflächen 

Innerhalb der privaten Grünflächen sind auch Zaunanlagen und Zuwegungen zu-

lässig. 

Innerhalb der privaten Grünfläche westlich von Baufeld 1 ist zudem eine Höchst-

spannungsgleichstromerdkabelverbindung zulässig. Der betreffende Teil des 
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Plangebietes liegt innerhalb des Trassenkorridorsegment V48-04 des Vorschlags-

korridors für eine 525-kV-Höchstspannungsgleichstromerdkabelverbindung zwi-

schen Heide und Polsum. Das Leitungsprojekt ist als Vorhaben 48 im Bundesbe-

darfsplangesetz festgeschrieben. 

Die privaten Grünflächen, mit Ausnahme der Wegeflächen, sind durch Selbstbe-

grünung oder analog zu den „Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft“ als Extensivgrünland durch Einsaat zu entwi-

ckeln und entsprechend zu pflegen. 

4.1.8 Örtliche Bauvorschriften (§ 86 Landesbauordnung SH) 

Zwischen den Photovoltaik-Modulreihen ist ein lichter Abstand von mindestens 

2,00 m einzuhalten, der Abstand zwischen der Unterkante der Photovoltaik-Mo-

dule zur Geländeoberfläche muss mindestens 80 cm betragen. So soll den natur-

schutzfachlichen Ansprüchen bzgl. eines ausreichendem Streulichteinfalls Rech-

nung getragen werden. Zäune dürfen eine Höhe von 2,50 m nicht überschreiten. 

4.2 Durchführungsvertrag und Vorhabenträger 

Der Durchführungsvertrag wird zwischen der Gemeinde Brickeln und dem Vorha-

benträger Sunnic Lighthouse, Hamburg, geschlossen. 

Gegenstand des Vertrages ist die Durchführung der erforderlichen städtebaulichen 

Planung (Bebauungsplan) sowie die Errichtung des im Bebauungsplan dargestell-

ten privaten Bauvorhabens innerhalb des Vorhabengebietes gemäß den Festset-

zungen des Bebauungsplans und den Inhalten des Vorhaben- und Erschließungs-

plans, die Herstellung der Ausgleichsmaßnahmen sowie der Erschließung des 

Vertragsgebietes durch den Vorhabenträger auf dem Gebiet der Gemeinde sowie 

der zukünftige vollständige Rückbau der baulichen Anlagen. 

Die Umsetzung der erforderlichen naturschutzrechtlichen Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen, nach den Vorgaben des Bebauungsplanes, übernimmt der Vorha-

benträger. Die nachfolgende Pflege sowie das Monitoring ist ebenfalls seitens des 

Vorhabenträgers, durch die Beauftragung fachlich versierter Dritter, zu gewährleis-

ten.  

Der Vorhabenträger trägt die Kosten des Vorhabens, der Erschließungsmaßna-

men, der Planung und der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen. Er trägt 

auch die Kosten für etwa erforderliche Genehmigungen für die gemäß diesem Ver-

trag durchzuführenden Maßnahmen.  
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5 Auswirkungen des Bebauungsplanes 

Das Vorhaben des Bebauungsplanes bedingt weitergehende Veränderungen, die 

nachfolgend erläutert werden. 

Auswirkungen auf ausgeübte Nutzungen 

• Mit der geplanten Errichtung von PV-FFA geht die landwirtschaftliche Nutz-

barkeit der Flächen verloren.  

 

Auswirkungen auf den Verkehr 

• Zu einer Erhöhung des Verkehrsaufkommens kommt es nur temporär, 

während der Bauphase.  

Auswirkungen auf Natur, Landschaft und Umwelt 

• Das Landschaftsbild verändert sich durch die bauliche Überprägung. Durch 

vorhandene Eingrünung werden die PV-Flächen in die landwirtschaftlich 

genutzte Umgebung weitestgehend eingebunden und somit die Beein-

trächtigung minimiert. 

• Die Bodenstruktur wird im Bereich der baulichen Anlagen oberflächennah 

zerstört werden. Da die PV-Module auf Ständerwerk mit Rammpfosten auf-

gestellt werden, fällt der Versiegelungsgrad und damit die Beeinträchtigung 

des Bodens sehr gering aus. 

• Unter die PV-Module wird gebietsheimisches Regiosaatgut ausgesät oder 

es findet Selbstbegrünung statt und die Fläche darf zukünftig nur extensiv 

bewirtschaftet werden. Außerdem wird auf Düngung verzichtet. Dies stei-

gert die Pflanzenvielfalt, was wiederum der Tierwelt zugutekommt. Gleich-

zeitig wird der Boden- und Wasserhaushalt geschont. 

Die Auswirkungen der Planung auf die Umwelt und die einzelnen Schutzgüter wer-

den ausführlich im Umweltbericht dargelegt, der Teil der Begründung ist und auf 

den an dieser Stelle verwiesen wird. 

Mit der Planung werden Eingriffe in Natur und Landschaft ausgelöst, die auszu-

gleichen sind. Die naturschutzfachliche Abhandlung der Ermittlung von Aus-

gleichs- und/oder Ersatzmaßnahmen wird im Umweltbericht spezifiziert. 
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5.1 Abweichungen von den übergeordneten und örtlichen Pla-

nungen 

Abweichung von Zielen der Raumordnung 

Von den Zielen übergeordneter Planungen wird nicht abgewichen. 

Auf folgenden Grundsatz der Raumordnung soll an dieser Stelle gesondert einge-

gangen werden: Gemäß Kap.4.5.2 Abs. 3 Landesentwicklungsplan (2021) sollen 

bei der Entwicklung von Solar-Freiflächenanlagen längere bandartige Strukturen 

vermieden werden. Einzelne und benachbarte Anlagen sollen eine Gesamtlänge 

von 1.000 Metern nicht überschreiten. Sofern diese Gesamtlänge überschritten 

wird, sollen jeweils ausreichend große Landschaftsfenster zu weiteren Anlagen 

freigehalten werden, räumliche Überlastungen durch zu große Agglomerationen 

von Solar-Freiflächenanlagen sollen vermieden werden. Die in Betrieb befindliche 

Solar-Freiflächenanlage entlang der Bahntrasse (B-Plan Nr. 3) weist eine Länge 

von ca. 1.740 m auf. Die vorliegende Planung erweitert diese Bandartigkeit nur 

unwesentlich; der äußerste Abschluss der geplanten PVA liegt etwa 60 m westlich 

des Abschlusses der Bestands-PVA. Landschaftsfenster werden nicht gesondert 

eingeplant / freigehalten, da Aufgrund von Bahndamm und Bestands-PVA eine 

freie Schneise ohnehin nicht möglich ist. Unter diesen Umständen soll demnach 

eine möglichst ertragreiche Energieerzeugung unter Nutzung der zur Verfügung 

stehenden Flächen Priorität haben.  

Abweichung von örtlichen Planungen 

Der Landschaftsplan trifft für den Planbereich keine gesonderten Aussagen zu Zie-

len der Bodennutzung oder Entwicklungszielen. Im Bestandsplan wird der Ist-Zu-

stand abgebildet (Acker, Grünland), im Entwicklungsplan werden teils Maßnah-

men zur Erhöhung der ökologischen Wertigkeit, z.B. durch das Nachpflanzen von 

heimischen Gehölzen, dargestellt. Im vorliegenden Fall wird die ökologische Wer-

Abbildung 8: Bestandsanlage und Bahndamm von Norden her 

(Quelle: eigene Darstellung) 
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tigkeit durch Sukzession und die Herausnahme und von landwirtschaftlichen Flä-

chen aus der intensiven Nutzung unterstützt. Insofern stehen die Aussagen des 

Landschaftsplans der Bauleitplanung nicht entgegen. 
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UMWELTBERICHT 

6 Umweltprüfung 

6.1 Einleitung 

Für die Belange des Umweltschutzes, entsprechend § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a 

Baugesetzbuch (BauGB), wird eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die vo-

raussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen der Planung ermittelt und in dem 

vorliegenden Umweltbericht beschrieben und bewertet werden (§ 2 Abs. 4 

BauGB). Der Umweltbericht ist ein gesonderter Teil der Begründung zur Bauleit-

planung (§ 2a BauGB).  

Die vorliegende Umweltprüfung wurde nach derzeitigem Kenntnisstand, auf 

Grundlage einschlägiger Karten- und Plangrundlagen sowohl überörtlicher als 

auch örtlicher Planungen (bspw. Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Land-

schaftsrahmenplan, Flächennutzungsplan, Landschaftsplan) sowie Vor-Ort-Be-

gutachtungen erstellt. 

Der vorliegende Vorentwurf zur Umweltprüfung dient im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung (gem. § 4 Abs. 1 BauGB) der Behörden und sonstigen Träger öffentli-

cher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, der 

Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad 

der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. 

6.1.1 Inhalte des Umweltberichtes 

Der Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung des Bauleitplans. Die Inhalte 

des Berichtes richten sich nach den Festsetzungen der Anlage zu den §§ 2 Abs. 4 

und 2a BauGB. 

Im Wesentlichen sind dies: 

• Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans 
sowie Darstellung der umweltbezogenen Zielvorstellungen einschlägiger 
Fachgesetze und Fachpläne 

• Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umwelt-
zustands (Basis-Szenario), einschließlich der Umweltmerkmale der Ge-
biete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden, und eine Über-
sicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei 
Nichtdurchführung der Planung, soweit diese Entwicklung gegenüber dem 
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Basis-Szenario mit zumutbarem Aufwand auf der Grundlage der verfüg-
baren Umweltinformationen und wissenschaftlichen Erkenntnisse abge-
schätzt werden kann 

• Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 
und bei Nichtdurchführung des Vorhabens gemäß der Anlage 1 (zu § 2 
Abs. 4 und den §§ 2a und 4c BauGB) 

• Darstellung der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich des Eingriffes sowie ggf. geplante Überwachungs-
maßnahmen 

• in Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 

• eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen 

• Darstellung der Vorgehensweise bei der Umweltprüfung mit Hinweisen 
auf Schwierigkeiten, wie z.B. technische Lücken und fehlende Kennt-
nisse bei der Durchführung 

• Allgemein verständliche Zusammenfassung der Angaben 

• eine Referenzliste der Quellen 

6.1.2 Inhalt und Ziel des Bebauungsplanes 

Mit dem vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 5 verfolgt die Gemeinde Brickeln das Ziel, 

die planungsrechtliche Grundlage für die Errichtung von Freiflächensolaranlagen 

zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien zu schaffen.  

Das Plangebiet mit einer Fläche von ca. 26,5 ha befindet sich südlich der 

Bahntrasse Hamburg – Westerland, im Anschluss an den dort vorhandenen, 

trassen-begleitenden Solarpark. Begrenzt wird das Plangebiet im Westen durch 

die Gemeindegrenze zu Qucikborn, nach Süden hin durch Gemeindewege / 

landwirtschaftliche Wege oder die offene Landschaft und nach Osten hin durch die 

Sportanlagen an der Straße Papenknüll. 

Bislang wird das Plangebiet intensiv landwirtschaftlich genutzt. Die Flächen im 

Plangebiet sind durch Grabensysteme sowie Knicks/Feldhecken strukturiert. Das 

Gelände des in Rede stehenden Plangebietes liegt auf einer Höhe zwischen ca. 

8 m und 30 m über Normalhöhennull, wobei es von West nach Ost auf der 

Gesamtausdehnung von ca. 1,6 km ansteigend ist.  

Planungen und Festsetzungen 

Das sonstige Sondergebietes mit Zweckbestimmung „Photovoltaik“ gemäß § 11 

Abs. 2 BauNVO dient im Wesentlichen der Unterbringung von Photovoltaik-Frei-

flächenanlagen und baulichen Anlagen zur Erzeugung von elektrischer Energie. 

Die Festsetzungen zu den Mindestabständen zwischen den PV-Modulreihen die-

nen einer verbesserten Belichtung der Grünflächen und damit der Förderung von 
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Biodiversität. Der festgesetzte Mindestabstand zwischen Unterkante der PV-Mo-

dule zur Geländeoberfläche von 80 cm soll die optional mögliche Beweidung der 

Flächen erleichtern ermöglichen. 

Zur Durchlässigkeit für Kleinwild dient der Freihalteabstandes von bis zu 20 cm 

über der Geländeoberfläche bei Einfriedungen (siehe Vorhaben- und Erschlie-

ßungsplan). 

Umweltbezogene Festsetzungen existieren in Form der Regelung der Nutzungsart 

für die Grünflächen und die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft. 

Bedarf an Grund und Boden 

Die nachfolgende Flächenbilanz gibt einen Überblick über die geplante Flächen-

nutzung im Geltungsbereich des Bebauungsplans. Die Angaben erfolgen in Hek-

tar, gerundet auf die zweite Nachkommastelle. 

Tabelle 1: Geplante Flächennutzung 

Festgesetzte Flächennutzung Flächen-

größe in ha 

Sonstiges Sondergebiet „Photovoltaik“ 

davon Baufeld 1 

           Baufeld 2 

           Baufeld 3 

           Baufeld 4 

           Baufeld 5 

           Baufeld 6 

           Baufeld 7 

           Baufeld 8 

           Baufeld 9 

           Baufeld 10 

20,97 

1,00 

4,02 

1,88 

1,63 

2,44 

1,56 

1,97 

2,29 

1,63 

2,54 

Grünflächen (privat) und 

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen und Erhalt von Bäu-

men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

4,30 

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

1,10 

Verkehrsfläche 0,31 

Gesamtfläche 26,68 
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6.1.3 Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen und Fachpla-

nungen und ihre Berücksichtigung (Nr. 1 b der Anlage 1 zum 

BauGB) 

6.1.3.1 Fachgesetze  

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

§ 1 BNatSchG: „Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und 

als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für 

die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maß-

gabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 

1. die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-

halts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfä-

higkeit der Naturgüter sowie 

2. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und 

Landschaft 

3. auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung 

und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft (all-

gemeiner Grundsatz).“ 

§ 1 (5) BNatSchG (Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege) fordert 

zudem: „Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind vor 

weiterer Zerschneidung zu bewahren. Die erneute Inanspruchnahme bereits be-

bauter Flächen sowie die Bebauung unbebauter Flächen im beplanten und unbe-

planten Innenbereich, soweit sie nicht für Grünflächen vorgesehen sind, hat Vor-

rang vor der Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich“.  

§ 44 BNatSchG stellt die zentrale nationale Vorschrift des besonderen Arten-schut-

zes dar. Er beinhaltet für die besonders geschützten sowie die streng geschützten 

Tiere und Pflanzen unterschiedliche Verbotstatbestände.  

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist zu prüfen, ob durch die Verwirklichung des Vor-

habens Zugriffsverbote auf gemeinschaftsrechtlich besonders oder streng ge-

schützte Arten bewirkt werden können.  

Die Grundsätze und Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege werden im § 2 

(1) BNatSchG festgelegt. Darin werden die Belange der Schutzgüter (Mensch, 

Tiere und Pflanzen, Boden und Fläche, Wasser, Klima und Luft, Landschaftsbild) 

benannt. 

§ 20 / § 21 BNatSchG: In diesen beiden Paragraphen sind der Biotopverbund und 

die Biotopvernetzung gesetzlich verankert. Danach soll ein Biotopverbundsystem 
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auf mindestens 10 % der Landesfläche entwickelt werden. Es soll auch zur Ver-

besserung des Zusammenhangs des Europäischen Schutzgebietssystems Natura 

2000 dienen. Das Plangebiet liegt nicht innerhalb des Biotopverbundsystems, im 

Westen grenzt jedoch der als solches eingestufte Helmschenbach an.  

§ 34 Abs. 1 BNatSchG: „Projekte sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf 

ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu über-

prüfen, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder 

Plänen geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen, und nicht unmittel-

bar der Verwaltung des Gebiets dienen. Soweit ein Natura 2000-Gebiet ein ge-

schützter Teil von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2 ist, ergeben 

sich die Maßstäbe für die Verträglichkeit aus dem Schutzzweck und den dazu er-

lassenen Vorschriften, wenn hierbei die jeweiligen Erhaltungsziele bereits berück-

sichtigt wurden. Der Projektträger hat die zur Prüfung der Verträglichkeit sowie der 

Voraussetzungen nach den Absätzen 3 bis 5 erforderlichen Unterlagen vorzule-

gen.“ 

Der Planbereich liegt nicht im Wirkbereich von Gebieten mit gemeinschaftlicher 

Bedeutung (Natura 2000-Gebiete). 

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

§ 1 BBodSchG: Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bo-

dens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenverände-

rungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewäs-

serverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen 

auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigun-

gen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und 

Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)  

§ 1 (1) BImSchG: Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, 

den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Geräusche, Luftverunreinigungen, Licht) zu 

schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. 

§ 50 BImSchG: „Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für 

eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass 

schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 

3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene Aus-

wirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Ge-

biete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich ge-

nutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichts-

punkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Ge-

biete und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. Bei 
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raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in Gebieten, in denen die in 

Rechtsverordnungen nach § 48a (1) BImSchG fest-gelegten Immissionsgrenz-

werte und Zielwerte nicht überschritten werden, ist bei der Abwägung der betroffe-

nen Belange die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität als Belang zu berück-

sichtigen.“ 

Denkmalschutzgesetz (DSchG) 

§ 1 (1) DSchG: „Denkmalschutz und Denkmalpflege liegen im öffentlichen Inte-

resse. Sie dienen dem Schutz, der Erhaltung und der Pflege der kulturellen Le-

bensgrundlagen, die auch eingedenk der Verantwortung für die kommenden Ge-

nerationen der besonderen Fürsorge jedes Einzelnen und der Gemeinschaft an-

vertraut sind. Mit diesen Kulturgütern ist im Rahmen einer nachhaltigen Ressour-

cennutzung schonend und werterhaltend umzugehen.“ 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

§ 1: Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaf-

tung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des 

Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu 

schützen. 

Landeswaldgesetz (LWaldG) 

Südlich und östlich des Geltungsbereiches befindet sich Wald im Sinne des Lan-

deswaldgesetzes. Gemäß § 24 Landeswaldgesetz ist es zur Verhütung von Wald-

bränden, zur Sicherung der Waldbewirtschaftung und der Walderhaltung, wegen 

der besonderen Bedeutung von Waldrändern für den Naturschutz sowie zur Si-

cherung von baulichen Anlagen vor Gefahren durch Windwurf oder Waldbrand 

Abbildung 9: Wald-/Gehölzflächen (grün) im Nahbereich des Plangebietes (gestrichelt) 

(Quelle: Umweltportal SH; eigene Darstellung) 
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verboten, Vorhaben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuches in einem Abstand 

von weniger als 30 m vom Wald (Waldabstand) durchzuführen. Der Waldabstand 

ist nachrichtlich in die Bauleitplanung aufgenommen. 

Gesetz zur Energiewende und zum Klimaschutz (EWKG) 

Das Anfang 2017 von der Landesregierung verabschiedete Gesetz bildet eine 

rechtliche Grundlage für Energiewende-, Klimaschutz- und Klimaschutzanpas-

sungsmaßnahmen in Schleswig-Holstein. Zudem werden mit dem Gesetz zentrale 

Klimaschutzziele für das Land festgeschrieben. Die Landesregierung erstellt eine 

Anpassungsstrategie an den Klimawandel und setzt entsprechende Maßnahmen 

um. In der Fortschreibung des Landesentwicklungsplans des Landes Schleswig-

Holstein werden bereits konkrete Grundsätze zur Anpassung an den Klimawandel 

aufgeführt (s. Fachpläne).  

6.1.3.2 Ziele aus Fachplänen 

Die folgenden überörtlichen landschaftsplanerischen Vorgaben bzw. Planwerke 

werden herangezogen: 

• Landesentwicklungsplan (LEP), Fortschreibung 2021 

• Regionalplan (RP) für den Planungsraum IV, 2005 

• Neuaufstellung des Regionalplans (Entwurf 2023) 

• Landschaftsrahmenplan (LRP) für den Planungsraum III, 2020 

 

Der Landesentwicklungsplan trifft nur wenige darstellerische Aussagen zum Ge-

meindegebiet. Dargestellt werden die (zwei- oder mehrgleisige) Bahntrasse sowie 

die Lage in einem Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung. Burg ist das 

nächstgelegene Unterzentrum, Sankt Michaelisdonn der nächste ländliche Zent-

ralort. 

Der Regionalplan stellt das Gemeindegebiet innerhalb eines Gebietes mit beson-

derer Bedeutung für Tourismus und Erholung dar. Das Plangebiet liegt randlich 

eines Bauschutzbereiches des Flughafens St. Michaelisdonn. Im Umgebungsbe-

reich des Plangebietes, aber nicht direkt hiervon tangiert, liegen ein Gebiet mit 

besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft (zwischen Brickeln und Quick-

born; Helmscher Bach) sowie ein Gebiet mit besonderer Bedeutung für den Grund-

wassersschutz (Nachbargemeinde Burg). 

Der Entwurf (2023) der Neuaufstellung des Regionalplans trifft keine hiervon we-

sentlich abweichenden Aussagen. 
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Landschaftsrahmenplan: Darstellungen aus Karte 1: Biotopverbundachse im Ge-

meindegebiet (nicht im Plangebiet der vorliegenden Bauleitplanung); Darstellun-

gen aus Karte 2: Lage in einer Knicklandschaft sowie in einem Gebiet mit beson-

derer Erholungseignung; Darstellungen aus Karte 3: klimasensitive Böden im Ge-

meindegebiet (nicht im Plangebiet der vorliegenden Bauleitplanung).  

Vorgaben der örtlichen Planung 

Die folgenden örtlichen landschaftsplanerischen Vorgaben bzw. Planwerke wer-

den herangezogen: 

• Landschaftsplan der Gemeinde Brickeln (2004) 

• Potenzialflächenstudie Solar-Freiflächenanlagen (2022) 

 

Der Landschaftsplan „Bestand“ der Gemeinde Brickeln weist die Flächen des Plan-

gebietes als Wirtschaftsgrünland und Ackerflächen aus, es erfolgt die Darstellung 

von verschiedenen Wallhecken, teils mit Baumreihen. Der Landschaftsplan „Ent-

wicklung“ stellt an den Wallhecken Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege dar, 

teilweise auch Maßnahmen zur Erhöhung der ökologischen Wertigkeit, z.B. durch 

das Nachpflanzen von heimischen Gehölzen. 

Gemäß Potenzialflächenstudie liegen die nördlichen ~50% des B-Plan-Gebietes 

im direkten Anschluss an den bestehenden Solarpark aufgrund ihrer Lage im bau-

rechtlich privilegierten 200m-Streifen längs der Bahntrasse in einer Potentialfläche 

hoher Priorität (I) mit sehr hoher Eignung. Die weiteren ~50% des B-Plan-Gebietes 

liegen in einer Potentialfläche mittlerer Priorität (II) mit ebenfalls sehr hoher Eig-

nung. 

6.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

6.2.1 Schutzbezogene Bestandsaufnahme und Bewertung des Um-

weltzustandes und der Umweltmerkmale (Basisszenario) 

Die erheblichen Umweltauswirkungen der Planung werden jeweils schutzgutbezo-

gen ermittelt und bewertet. Dabei wird die Umweltsituation des Ist-Zustandes (Ba-

sis-Szenario), einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich 

erheblich beeinflusst werden, ermittelt. Weiterhin wird schutzgutbezogen in den 

Unterpunkten a) die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-

durchführung der Planung dargelegt. Dem Schutzgut zugeordnet wird unter b) die 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Pla-

nung aufgeführt. Grundlage ist die Anlage 1 BauGB der Punkt 2 Abschnitt a) und 

b).  
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Die Prognosebearbeitung (b) erfolgt zunächst für jedes Schutzgut nach bau- (ba) 

und betriebsbedingten (be) Auswirkungen gemäß Anlage 1 BauGB Ziffer 2 b) aa)-

hh) in Tabellenform. Die Ziffern 0 - 12 stehen dabei für 0 = keine, 1 = direkte, 

2 = indirekte, 3 = sekundäre, 4 = kumulative, 5 = grenzüberschreitende, 6 = kurz-

fristige, 7 = mittelfristige, 8 = langfristige, 9 = ständige, 10 = vorübergehende, 

11 = positive und 12 = negative Auswirkungen der Planung. 

Sofern direkte oder etwaige Auswirkungen der Planung erkannt werden, sind diese 

mittels der zuvor beschriebenen Systematik auch mit einer Buchstaben-Ziffern-

Kombination für die jeweilige Auswirkung in der unteren Zeile der Tabelle sowie in 

der darunter folgenden Beschreibung bau- und betriebsbedingter Wirkungen 

schutzgutbezogen beschrieben. 

Ausdrücklich nicht explizit in der Prognosebearbeitung textlich beschrieben wer-

den nicht erkennbare oder durch die Wirkungen des Planes ausgeschlossene Aus-

wirkungen. Solche sind in der Tabelle mit einer „0“ für keine erkennbaren Auswir-

kungen dargestellt. 

Die Anforderungen des Art. 13 Abs. 1 und 2 der Seveso-III-Richtlinie werden in 

Deutschland im Wesentlichen durch § 50 Satz 1 BImSchG umgesetzt. Danach 

sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte 

Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Um-

welteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 

der Richtlinie 2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf 

ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete und auf sonstige 

schutzbedürftige Gebiete, insbesondere auf öffentlich genutzte Gebiete, wichtige 

Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes 

besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte 

Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. Es liegen für die beabsichtigte 

städtebauliche Planung keine Hinweise und Annahmen vor, dass sich das Plan-

gebiet in der Nähe zu sog. „Störfallbetrieben“ befindet bzw. die gebotenen Ach-

tungsabstände gemäß KAS-18 zu solchen Betrieben zu dem geplanten Sonder-

gebiet als schutzbedürftige Nutzung unterschritten wird. In der folgenden schutz-

gutbezogenen Prognosebearbeitung (Spalte 6 der Tabellen) wird hierzu dement-

sprechend keine erkennbare Umweltauswirkung dargestellt. 

Aus der Prognosebearbeitung abgeleitet werden in den nachfolgenden Kapiteln 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich der erheblichen ne-

gativen Umweltauswirkungen. 

6.2.1.1 Schutzgut Mensch 

Eine intakte Umwelt stellt die Lebensgrundlage des Menschen dar. Somit ist er 

indirekt von allen Einflüssen auf die Schutzgüter betroffen. Die Sicherung der 

Grundlage für Leben und Gesundheit sowie der Erholungswert von Natur und 
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Landschaft sind Gegenstand des § 1 BNatSchG. Für das Schutzgut Mensch wer-

den vor allem Beeinträchtigungen der Gesundheit vorwiegend durch Lärm und an-

dere Immissionen sowie Einschränkungen von Erholungs- und Freizeitfunktionen 

und der Wohnqualität betrachtet. 

a) Bestand 

Wohnen 

Bis auf einige wenige Wohngebäude nördlich des Plangebietes, die jedoch durch 

den Bahndamm und die Bestand-PV-Anlage abgeschirmt sind, befinden sich im 

Umkreis von mindestens 300 m keine Wohngebäude. 

Erholen 

Das Plangebiet liegt laut Landesentwicklungsplan innerhalb eines Entwicklungs-

raums für Tourismus und Erholung. Durch starke landwirtschaftliche Nutzung ist 

das Gebiet nicht in besonderem Maße für Erholung und Tourismus geeignet. Die 

das Plangebiet durchziehenden Gemeindestraßen und landwirtschaftlichen Wege 

dienen mitunter Spaziergängern. 

Durch ausreichend Abstand zu Wohnnutzungen und die Abgrenzung der geplan-

ten Solaranlage zu den umliegenden landwirtschaftlichen Nutzungen und Haupt-

wegen durch bestehende oder geplante Heckenpflanzungen sind keine Änderun-

gen des Umweltzustandes für das Schutzgut Mensch zu erwarten. 

Bei Nichtdurchführung der Planung kommt es zu keiner Änderung des Umwelt-

zustandes für das Schutzgut Mensch. 
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b) Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Tabelle 2:  Umweltauswirkung Schutzgut Mensch 

 Umweltauswirkungen während der Bau- und Betriebsphase 
 (Ba und Be) infolge 
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Mensch Ba:  
1, 
6, 
10 

Be:  
1, 8, 
12 

Ba:  
 6, 10 v 

0 0 0 0 0 

Auswirkungen: 0= keine, 1= direkt, 2= indirekt, 3= sekundär, 4= kumulativ, 5= grenzüberschreitend, 6= kurzfristig, 

7= mittelfristig, 8= langfristig, 9= ständig, 10= vorübergehend, 11= positiven, 12= negative 

Baubedingte Auswirkungen  

Wohnen 

Nicht ausgeschlossen sind temporäre Beeinträchtigungen durch Stäube, Lärm, Er-

schütterung oder Abgasimmissionen von Baumaschinen und Baufahrzeugen wäh-

rend der Bauzeit. 

Erholen 

Nicht ausgeschlossen sind temporäre Beeinträchtigungen durch Stäube, Lärm, 

Abgasimmissionen von Baumaschinen und Baufahrzeugen oder durch Baustel-

leneinrichtungen während der Bauzeit. 

Betriebsbedingte Auswirkungen  

Wohnen und Erholen 

Die Erheblichkeit in Bezug auf Lärmemissionen ist durch das Vorhaben von gerin-

ger Bedeutung. Anlagenbestandteile wie Wechselrichter, Transformatorstationen, 

Verbindungsleitungen sowie die Solarmodule können elektrische und magnetische 
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Strahlung erzeugen. Die wesentlichen Grenzwerte der Verordnung zur Durchfüh-

rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) werden dabei jedoch 

grundsätzlich unterschritten und sind nur im Nahbereich der Anlage messbar 

(ARGE 2007).  

Gegenüber dem aktuellen Zustand und den gegebenen Vorbelastungen kommt es 

voraussichtlich zu keiner Zunahme von Lärm oder Immissionen auf das Schutzgut 

Mensch und somit zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen. 

Durch die ermöglichte Nutzungsart werden keine direkten Erholungsfunktionen 

von Natur und Landschaft beeinträchtigt, jedoch kann die technische Anlage in der 

Ortsrandlage eine visuelle Beeinträchtigung für die Erholungseignung darstellen. 

6.2.1.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope 

und Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im Naturhaus-

halt sind auf Grundlage des BNatSchG zu erhalten. Zur dauerhaften Sicherung der 

biologischen Vielfalt sind auch die Sicherung lebensfähiger Populationen und der 

Austausch zwischen den Populationen ein wesentliches Ziel des Naturschutzes. 

a) Bestand Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Bestand Pflanzen und biologische Vielfalt 

Das Plangebiet wird derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt. Verschiedene ge-

setzlich geschützte Knicks/Feldhecken verlaufen in und entlang der Plangebiets-

flächen.  
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Gemäß Vor-Ort-Begehung und Auskunft des DigitalerAtlasNord - Feldblockfinder 

handelt es sich bei den Plangebietsflächen um Ackerland, ein kleiner Bereich im 

Westen ist Dauergrünland. 

Westlich des Plangebietes grenzt das Biotopverbundsystem Helmschenbach an. 

Südlich und östlich grenzen Waldflächen an das Plangebiet an. Bauliche Anlagen 

halten mind. 30 m Waldabstand zu diesen ein. 

Der Planbereich befindet sich außerhalb von Bereichen mit einem europäischen 

Gebietsschutzstatus (Natura 2000), nationalen Gebietsschutzstatus (Naturschutz-

gebiet (NSG)) und Landschaftsschutzgebieten (LSG). 

Im Mai 2024 erfolgte eine Ortsbegehung sowie eine Kartierung entsprechend der 

„Standardliste Biotoptypen: Liste der Biotoptypen und Wertbiotope“ (LLUR, 5. Fas-

sung, Stand März 2019). Die Ergebnisse der Biotoptypenkartierung sind in der An-

lage dargestellt und werden im Folgenden kurz beschrieben. 

Die Vegetation des Planbereichs ist typisch für die Kulturlandschaft der Geest. Ne-

ben Ackernutzung werden die Planflächen mit artenarmem Wirtschaftsgrünland 

(GAy) oder Einsaatgrünland (GAe) bewirtschaftet (vgl. Abbildung 11 und Abbil-

dung 12). 

Abbildung 10: Hauptbodennutzung (Quelle: Feldblockfinder, DigitalerAtlasNord) 
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Der Bereich westlich des Liedwegs stellt eine Ausnahme dar. Dort ist artenarmes 

bis mäßig artenreiches Grünland ausgebildet. Auf den Flächen gibt es einen Senk-

bereich in dem auch das Wiesenschaumkraut und der Knickfußschwanz ausgebil-

det sind. Auf der Fläche des Planbereich ist eine Birke als Einzelbaum ausgebildet. 

Durch den Planbereich und dessen Umfeld verlaufen viele gemäß § 21 Abs. 1 Zif-

fer 4 LNatSchG gesetzlich geschützte Knicks (HWy) (vgl. Abbildung 14). Entlang 

der Querstraßen um den Liedweg und den Buchholzer Weg ist der Knick in Form 

eines Redders ausgebildet (vgl. Abbildung 15). Die Knicks sind vor allem durch 

Bestände von Birke, Eichen, Hasel und Traubenkirsche geprägt. 

 
Abbildung 11: Artenarmes Wirtschaftsgrünland im Planbereich (Quelle: eigene Darstellung) 

 

 
Abbildung 12: Intensivacker auf den Planflächen (Quelle: eigene Darstellung) 
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Abbildung 13: Kleingewässer (FKy) nördlich der Grenze zwischen Baufeld 9 und 10 

(Quelle: eigene Darstellung) 
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Abbildung 15: Redder im Bereich des Plangebietes (Quelle: eigene Darstellung) 

  

Abbildung 14: Knickstrukturen am Schnittpunkt von Plangebiet und Bestands-PV-Anlage 

(Quelle: eigene Darstellung) 
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In der näheren und weiteren Umgebung (rund 500 m Radius) des Vorhabenbe-

reichs wurden im Zuge der landesweiten Biotopkartierung verschiedene gesetzlich 

geschützte Biotope (§) und Lebensraumtypen (LRT) kartiert. Neben den gesetzlich 

geschützten Knicks sind weiterhin folgende ausgeprägt: 

Sonstiges Feldgehölz; Artenreicher Steilhang im Binnenland (XHs, HGy, WLy) (§) 

Beidseitig entlang der Bahnschiene ist ein von Eiche geprägter Gehölzbestand an 

steilen Böschungen. Weitere Arten sind Sand-Birke, Späte Traubenkirsche, Eber-

esche, Brombeere und Große Brennnessel. 

Sonstiges artenreiches Feuchtgrünland (GFr) (§) 

Nördlich des Planbereichs liegt innerhalb von Intensivgrünland ein gesetzlich ge-

schütztes artenreiches Feuchtgrünland. Charakterisiert ist dieses durch einen 

kleinflächigen, streifenförmigen Wechsel zwischen Feuchtgrünland mit Flatterbin-

sen-Dominanz, artenreichen Flutrasen und schmalen nassen Gräben mit Sumpf-

Quendel und Wasserstern. 

Nährstoffreiches Nassgrünland (GNr) (§) 

Die nördlich der Bahnschiene liegende artenreiche, nasse Rinderweide ist durch 

den Tritt stark strukturiert. Nur im Nordteil von Flatterbinse geprägt. 

Eichenwald auf bodensauren Standorten (WMy) - LRT 9190 

Etwa 400 m südlich des Vorhabenbereichs befindet sich ein unbewirtschafteter 

Stieleichenwald auf Sandboden mit Totholz und einer dichten Strauchschicht. Der 

Lebensraumtyp ist unter der Bezeichnung ‚Alte bodensaure Eichenwälder auf 

Sandebene mit Quercus robus‘ bekannt. 

Verbuschte Sandheide, Vergraste Sandheide (THd, THg) (§) – LRT 4030 

Der Lebensraumtyp ‚Trockene europäische Heiden‘ ist südlich des Planbereichs 

östlich des Eichenwaldes als degradierte Heidefläche mit kleinflächigem Mosaik 

von vergraster Heide und Gebüschstadien ausgebildet. 

Sonstiges Kleingewässer (FKy) (§) 

Nördlich des zwischen Baufeld 9 und Baufeld 10 liegenden Knicks befindet sich 

innerhalb einer Fläche für „Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-

lung und von Boden, Natur und Landschaft“ im Geltungsbereich des benachbarten 

Bebauungsplans Nr. 3 ein ca. 100 m² großes Kleingewässer. Das Kleingewässer 

(Abbildung 13) weist keine Ufer oder Verlandungsvegetation auf. Auch Wasser-

pflanzen fehlen. 
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Aufgrund der intensiven Nutzung hat der Geltungsbereich nur eine geringe Bedeu-

tung für die biologische Vielfalt oder als Standort von natürlichen Pflanzengesell-

schaften. 

Bestand Tiere 

Der Schutz von Tieren und Pflanzen ist rechtlich im Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) geregelt. Hervorzuheben ist neben dem allgemeinen Artenschutz 

nach § 39 BNatSchG, insbesondere das Tötungs-, Störungs- und Zerstörungsver-

bot nach dem § 44 BNatSchG. Eine Vielzahl von Tieren ist nach dem Naturschutz-

recht besonders oder streng geschützt. So unterliegen z.B. alle Vogelarten dem 

besonderen oder strengen Schutz. Die Verbote sind für alle besonders bzw. streng 

geschützten Arten nicht nur im Außenbereich, sondern auch in bebauten Bereich 

zu beachten. Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG sind die Wirkungen der Planung auf 

die europarechtlich geschützten und national besonders oder streng geschützten 

Arten bereits auf Ebene der Bauleitplanung zu prüfen.  

Die Berücksichtigung des speziellen Artenschutzes im Rahmen des Umweltberich-

tes erfolgte auf Basis einer Relevanzprüfung in Form einer projektspezifischen Ab-

schichtung des prüfungsrelevanten Artenspektrums. Nicht geprüft werden demzu-

folge die Arten, bei denen eine verbotsmäßige Betroffenheit durch die Bauleitpla-

nung nach gegenwärtigem Wissenstand und auf der Basis allgemein anerkannter 

Prüfmethoden nicht angenommen werden kann (Verfahrenserlass zur Bauleitpla-

nung, Erlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration vom 

05.02.2019).  

Die Abarbeitung der artenschutzrechtlichen Prüfschritte erfolgt in Anlehnung an 

die von LBV-SH/AFPE (2016) vorgeschlagene Methodik. 

Die Relevanzprüfung hat zur Aufgabe, diejenigen vorkommenden oder potenziell 

vorkommenden Arten zu ermitteln, die hinsichtlich der möglichen Wirkungen des 

Vorhabens zu betrachten sind. In einem ersten Schritt wird zunächst ermittelt, wel-

che Arten aus artenschutzrechtlichen Gründen für die Betrachtung relevant sind. 

So sind im Hinblick auf den besonderen Artenschutz nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 

zwingend alle europarechtlich geschützten Arten zu berücksichtigen. Dies sind 

zum einen alle in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Arten und zum ande-

ren alle europäischen Vogelarten (Schutz nach VSchRL). Die lediglich nach natio-

nalem Recht besonders geschützten und streng geschützten Arten können dann 

von der artenschutzrechtlichen Prüfung ausgenommen werden, wenn es sich bei 

dem zu prüfenden Projekt um ein nach § 15 BNatSchG zulässiges Vorhaben oder 

ein Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG handelt, das nach den 

Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig ist (Privilegierung gemäß § 44 Abs. 5 

BNatSchG). 

In einem zweiten Schritt können unter den oben definierten europarechtlich ge-

schützten Arten alle jene Arten ausgeschlossen werden, die im UG aufgrund ihres 
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Verbreitungsmusters oder aufgrund fehlender geeigneter Habitatstrukturen nicht 

vorkommen oder die gegenüber den vorhabenspezifischen Wirkfaktoren als un-

empfindlich gelten. 

Für die verbleibenden relevanten Arten schließt sich eine artbezogene Konfliktana-

lyse an. 

In der Konfliktanalyse ist zu prüfen, ob für die relevanten, gemäß der durchgeführ-

ten Relevanzprüfung näher zu betrachtenden Arten die spezifischen Verbotstatbe-

stände des § 44 Abs. 1 BNatSchG unter Berücksichtigung der Art. 12 und 13 FFH-

RL und Art. 5 VSchRL eintreten.  

Abschichtung der relevanten Tierarten 

In diesem ersten Schritt der projektspezifischen Abschichtung können vereinfacht 

ausgedrückt Arten auch nach den „NVLE-Kriterien“ als zunächst nicht relevant 

identifiziert werden (Relevanzprüfung gemäß LBV-SH/AfPE 2016): 

N: Art im Naturraum nicht vorkommend. 

V:  Wirkraum des Vorhabens liegt außerhalb des bekannten Verbreitungsge-

biets der Art (Brutvogelatlas, Verbreitungsatlanten, Fachbehörde). 

L:  Erforderlicher Lebensraum / Standort / Habitat der Art im Wirkraum des 

Vorhabens nicht vorkommend. 

E: Wirkungs-Empfindlichkeit der Art ist vorhabenspezifisch so gering, dass mit 

hinreichender Sicherheit und ohne weitergehende Prüfung davon ausgegangen 

werden kann, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden können (i.d.R. eu-

ryöke, weitverbreitete, ungefährdete Arten1 oder bei Vorhaben mit geringer Wir-

kungsintensität). 

Dabei muss hinsichtlich der Schädigungsverbote sichergestellt werden können, 

dass die ökologische Funktion der von dem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird, d.h. eine 

Verschlechterung der Voraussetzungen für eine erfolgreiche Fortpflanzung und 

ungestörte Ruhephasen der lokalen Individuen-gemeinschaft einer Art offensicht-

lich ausgeschlossen werden kann. 

Hinsichtlich des Störungsverbotes muss offensichtlich ausgeschlossen werden 

können, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. 

Hinsichtlich des Tötungsverbotes können auf dieser ersten Prüfstufe diejenigen 

Arten herausgefiltert werden, die bezogen auf die Wirkungen des Vorhabens keine 

gefährdungsgeneigten Verhaltensweisen zeigen. 

Reichen die derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisse für eine sichere Beurtei-

lung der Erheblichkeit einer Beeinträchtigung einer relevanten Art nicht aus, so 
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wird bei der Beurteilung der projektbedingten Auswirkungen im Zweifelsfall eine 

Erheblichkeit angenommen. 

In diesem Zusammenhang können Vermeidungsmaßnahmen mit dem Ziel vorge-

sehen werden, dass nicht gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen 

wird oder Beeinträchtigungen zumindest minimiert werden. Ist dies nicht möglich, 

wäre nachzuweisen, ob die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Aus-

nahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG gegeben sind. 

Datengrundlage 

Zur Erfassung artenschutzrechtlich relevanter Tier- und Pflanzenarten erfolgte 

eine umfangreiche Auswertung vorhandener Daten. Zur Ermittlung von Vorkom-

men prüfrelevanter Arten im Betrachtungsgebiet wurden folgende Unterlagen aus-

gewertet bzw. folgende Quellen abgefragt: 

• Die Brutvögel Schleswig-Holsteins, Rote Liste, MELUR 2010 

• Vogelwelt Schleswig-Holsteins, Band 7, 2. Brutvogelatlas, B. Koop, 
R. K. Berndt, 2014 

• Die Säugetiere Schleswig-Holsteins, Rote Liste, MELUR 2014 

• Die Säugetiere Schleswig-Holsteins, P. Borkenhagen, 2011 

• Gebiete mit besonderer Bedeutung für den Fledermausschutz, LANU 2008, 
Karte 3 Fauna und Windenergie 

• Verbreitungsgebiete der Pflanzen und Tierarten der FFH-Richtlinie, Bundes-
amt für Naturschutz, 2007. 

• Fledermäuse in Schleswig-Holstein- Status der vorkommenden Fledermaus-
arten-, FÖAG (im Auftrag des MLUR) 2011 

• Gänse und Schwäne in Schleswig-Holstein, LLUR 2012 

• Monitoring der Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie in Schleswig-
Holstein (FÖAG 2013) 

• Abfrage der faunistischen Daten beim zentralen Fachinformationssystem 
des Landesamtes für Umwelt (LfU) mit Stand Februar 2025 

Säugetiere 

Die zu den Säugetieren zählenden Fledermäuse haben einen z.T. sehr großen 

Raumanspruch an ihre Jagdgebiete und suchen jeweils artspezifisch entlang von 

linearen Gehölzstrukturen, Waldrändern und Gewässern nach Nahrung. Für die 

Ordnung der Fledermäuse (Chiroptera), hier die Familie der Glattnasen (Vesper-

tilionidae), ist ein Vorkommen von 8 in Schleswig-Holstein im Wirkraum des Vor-
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habens verbreiteten Arten nicht auszuschließen. Hierzu zählen Breitflügelfleder-

maus, Großer Abendsegler, Zwergfledermaus, Wasserfledermaus, Rauhautfleder-

maus, Teichfledermaus, Fransenfledermaus und Braunes Langohr. Im Plangebiet 

existieren keine Bauwerke, die als Fortpflanzungs- und Ruhestätten für Fleder-

mäuse geeignet sein könnten. Auch die Tunnel unterhalb der Bahnlinie wurden auf 

ihre Eignung als Fledermausquartiere hin geprüft. Es ergaben sich hier keine An-

haltpunkte für eine Nutzung der Bauwerke als Fledermausquartiere. Gehölzquar-

tiere mit Stammdurchmessern > 50 cm dienen Fledermäusen bei einem Vorhan-

densein entsprechender Eigenschaften (Höhlungen, Spalten etc.) als Wochen-

stube, Tagesversteck und ggf. auch als Winterquartiere (LBV-SH 2011). Solche 

Quartiere sind im Umfeld des Plangebietes aufgrund zahlreicher Überhälter (ins-

besondere Stiel-Eichen) auf den Knicks und Reddern entlang der Verkehrs- und 

Wirtschaftswege, nicht ausgeschlossen. Da diese jedoch nicht beeinträchtigt wer-

den, können artenschutzrechtliche Zugriffsverbote (Zerstörung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) für Fledermäuse ausgeschlossen werden. 

Die Haselmaus gehört zur Familie der Schlafmäuse oder Bilche (Myoxidae). Sie 

ist eine Verwandte des bekannteren Siebenschläfers. Das Untersuchungsgebiet 

liegt innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Haselmaus in Schleswig-

Holstein (Borkenhagen 1993). Haselmäuse leben in verschiedenen Wäldern und 

an Knicks und Reddern. Sie halten bis April Winterschlaf. Sie befinden sich wäh-

rend des Winterschlafs in Nestern aus Moos und Gras in der Vegetation (Boye et 

al 1996, Quast 2001, Braun und Dieterlen 2005). Die stark gefährdete Art lebt hier 

vor allem in den Knicks südöstlich des Nord-Ostsee-Kanals. Ihre Verbreitung ist 

oft kleinräumig. Außerdem weist sie eine ausgeprägte Standorttreue auf und be-

wegt sich nur selten auf dem Boden fort. Schon Unterbrechungen von Gehölz-

strukturen von über 20 m stellen eine Barriere dar, die sie nur schwer überwinden 

kann. Deshalb ist sie besonders stark durch die Veränderung ihres Lebensraumes 

gefährdet. 

Der Planbereich liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes der Haselmaus. 

Da sich die Haselmaus ausschließlich in gehölzbetonten Strukturen bewegt, kön-

nen Zugriffsverbote für diese Art durch die Vermeidung von Eingriffen in diese Bi-

otopstrukturen ausgeschlossen werden. Da die randlichen Knicks erhalten und vor 

Beeinträchtigungen geschützt werden, können somit Zugriffsverbote für Hasel-

mäuse ausgeschlossen werden. 

Eine Waldbirkenmauspopulation ist einerseits auf Grund der fehlenden Nach-

weise in den letzten Jahren sowie andererseits wegen eines fehlenden Habitats 

innerhalb der Planfläche nicht zu erwarten. 

Der Fischotter ist mittlerweile nahezu in ganz Schleswig-Holstein verbreitet (Jah-

resbericht zur biologischen Vielfalt 2023). Die bisherige Ausbreitungsdynamik, das 

individuelle Bewegungspotential von bis zu 40 km pro Nacht und das derzeitige 

Verbreitungsareal des Fischotters lassen eine weitere Ausbreitung in Schleswig-

Holstein erwarten. Als Hauptgefährdungsursachen der Säugetierart gelten der 
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ständig fortschreitende Ausbau des Verkehrswegenetzes und damit die einherge-

hende Zerschneidung von Lebensräumen sowie der zunehmende Straßenver-

kehr. Das Vorhaben ist von seinen Wirkungen her nicht geeignet Zugriffsverbote 

für den Fischotter auszulösen. Die PV-Anlage führt nicht zu einer Zerschneidung 

von Wander- oder Querungskorridoren der Art. Da der Fischotter hauptsächlich 

nachtaktiv ist, führen auch die baubedingten Tätigkeiten tagsüber nicht zu Störun-

gen der Art. 

Das Plangebiet ist Teillebensraum von in der Normallandschaft noch weit verbrei-

teten und ungefährdeten Säugetieren wie Reh, Feldhase, Rotfuchs, Igel, Maus-

wiesel, Maulwurf und Spitzmäusen, die dem allgemeinen Artenschutz nach § 39 

BNatSchG unterliegen. 

Die Planfläche (in Abbildung 16 rot umkreist) liegt zudem außerhalb wichtiger 

Wanderkorridore von Rotwildpopulationen. 

 

Abbildung 16: Rotwildcluster West; Brickeln rot umkreist 

(Quelle: Rotwildmanagementplan 2022-2025, Landesjagdverband 2022) 
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Amphibien 

Im Plangebiet und dessen Umfeld befinden sich bis auf ein Kleingewässer keine 

geeigneten Laichgewässer für Amphibienarten. Die als Grünland genutzten Flur-

stücke des Plangebietes innerhalb der Teilflächen 1 und 7 sind zumindest poten-

zielle Sommerlebensräume für weit verbreitete Amphibienarten wie Grasfrosch 

und Erdkröte. Das Kleingewässer innerhalb der Teilfläche 7 ist außerdem ein ge-

eignetes Laichgewässer für die beiden vorgenannten Amphibienarten. Gemäß An-

hang IV der FFH-Richtlinie europäisch geschützte Arten (z.B. Laubfrosch, 

Moorfrosch, Rotbauchunke, Kammmolch, Kreuzkröte oder Knoblauchkröte) kön-

nen aufgrund einer nicht gegebenen Verbreitung der Arten im Raum sowie einer 

ungeeigneten Habitatausstattung des Plangebietes ausgeschlossen werden. 

Reptilien 

Im Bereich des südlichen Dithmarschens existieren Nachweise des Vorkommens 

der Schlingnatter (Coronella austriaca) (LLUR 2013). Die Lebensraumansprüche 

der Schlingnatter beschränken sich auf die noch verbreiteten Sandheiden und Tro-

ckenrasen. Auf den südexponierten Bahndämmen ohne Gehölzaufwuchs können 

ähnliche Sekundärbiotope entstehen. Es wurde geprüft, ob die Bahndämme im 

Bereich des Plangebietes solche Habitatqualitäten aufweisen. Bei dieser Prüfung 

wurde festgestellt, dass der südliche Bahndamm entlang des Plangebietes über-

wiegend mit Gehölzen bewachsen ist, die eine Verschattung des Bodens bewir-

ken. Diese Lebensräume schließen ein Vorkommen von Schlingnattern aus.  

Nachweise der Zauneidechse existieren innerhalb der trockeneren Lebensräume 

innerhalb eines Grabhügelfelds ca. 250 m südlich der geplanten Anlage. Da die 

Art stark an besonnte und trockene Lebensräume gebunden ist, ist eine Verbrei-

tung bis in den Planbereich unwahrscheinlich. 

Es besteht keine artenschutzrechtliche Relevanz. 

Wirbellose 

Der Planbereich weist keine Habitate auf, die Vorkommen von wirbellosen Tierar-

ten erwarten lassen. (LANU 2003 / 2007, Petersen 2003 / 2004, LLUR 2017). 

Es besteht keine artenschutzrechtliche Relevanz. 

Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie 

Brutvögel 

Die bestehende randlichen Gehölzstrukturen (Knicks, Feldhecken und Wald) 

macht vor allem das Vorkommen von Brutvögeln der „Gilde der Gehölz- und 

sonstige Baumstrukturen einschließlich Knicks“ (wie z.B. Amsel, Meisenarten, 

Singdrossel, Zilpzalp, Grasmückenarten) wahrscheinlich. Einzelne Überhälter kön-

nen auch Greifvögeln wie Bussard oder Sperber als Fortpflanzungsstätte dienen. 
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Für die Ackerfläche können potenziell Offenlandarten wie z.B. Wiesenschafstelze 

und Feldlerche nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Im Allgemeinen wer-

den Waldrandbereiche oder lineare Gehölzstrukturen von Feldlerchen gemieden 

(Csikós & Szilassi 2021, Schreiber & Utschick 2011), während einzelne Bäume 

und kleinere Strukturen in das Revier mit einbezogen werden können (Bezzel et 

al. 2005). Dieses Verhalten der Feldlerche im Hinblick auf Gehölzstrukturen spie-

gelt sich auch in den Ergebnissen einer Studie von Liza Glesener, Philipp Gräser 

und Simone Schneider (Habitatpräferenzen der Feldlerche im Westen und Süd-

westen Luxemburgs während des ersten Brutzyklus, 2022) wider: Waldgebiete 

und größere Gehölzkomplexe (> 5.000 m²) wurden von den Feldlerchen im Unter-

suchungsraum stark gemieden. Die am häufigsten beobachteten Mindestabstände 

der kartierten Reviere zu solchen Strukturen lagen bei etwa 300 m. 

Die enge Kammerung durch Knicks oder andere Gehölzstrukturen lösen bei Of-

fenlandarten ein Meideverhalten aus. Dementsprechend tragen diese Strukturen 

mit Überhältern dazu bei, dass die Flurstücke keine günstigen Habitatqualitäten für 

Brutvögel des Offenlands aufweisen. 

Konfliktanalyse 

Zu den Landschaftsstrukturen mit einer Bedeutung für Brutvögel, Haselmäuse 

oder Fledermäuse (Knicks) wird ausreichend Abstand gehalten. Diese sind somit 

von den Wirkungen des Vorhabens nicht betroffen. 

Die Kernbereiche der mit PV-Modulen überstellten Ackerfläche sind aufgrund zahl-

reicher eng beieinander liegenden Knickstrukturen ein ungeeigneter Lebensraum 

für Brutvogelarten des Offenlands (z.B. Feldlerche, Wiesenpieper). Dementspre-

chend ist bei einer Überplanung der Fläche nicht davon auszugehen, dass es zu 

einem Verlust von Bruthabitaten dieser Arten kommt. Die vorgesehenen Aus-

gleichsmaßnahmen für das Schutzgut Boden führen hier gleichzeitig zu einer Ab-

nahme der Risiken des Bruterfolges für Offenlandarten wie z.B. Fasane oder Reb-

hühner) bedingt durch den intensiven Ackerbau wie Düngen, zu enger und zu ho-

her Vegetationsaufwuchs in der Brutzeit oder das Ausbringen von Pestiziden. Die 

Ausgleichsmaßnahme ist dazu geeignet die Voraussetzungen für eine Erhöhung 

des Bruterfolgs von Brutvogelarten aus dieser Gilde zu verbessern und trägt somit 

dazu bei, dass sich an der ökologischen Gesamtsituation des von dem Vorhaben 

betroffenen Bereichs, im Hinblick auf seine Funktion als Fortpflanzungs- oder Ru-

hestätte, keine Verschlechterung eintritt. 

Die Knicks innerhalb der landwirtschaftlichen Nutzflächen sowie die gehölzbe-

wachsenen Böschungen auf dem Bahndamm sind Lebensraum für Brutvögel aus 

der Gilde der Gehölze und sonstigen Baumstrukturen einschließlich Knicks. Alle 

Arten der Gilde haben in Schleswig-Holstein einen günstigen Erhaltungszustand. 

Da die Knicks und Gehölzstrukturen innerhalb des Plangebietes erhalten werden, 

kommt es nicht zu einem signifikanten Verlust von Lebensräumen zur Errichtung 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie zur Reduzierung von Strukturen, die 

der Nahrungssuche dienen. 
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Die Teilflächen des Plangebietes haben aufgrund ihrer intensiven Nutzung sowie 

des Vorhandenseins vertikaler Strukturen (Knicks, Bahndamm) keine Bedeutung 

als Lebensraum für im Offenland brütende Vogelarten. 

Der geplante Baubeginn (ab Juli 2025) liegt außerhalb des Brutzeitraumes von 

Greifvögeln oder Bodenbrütern wie Jagdfasanen, so dass für diese ggf. hier in 

Überhältern der Knicks oder in Knicksaumstrukturen potenziell vorkommenden 

Brutvogelarten keine Störungen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten während der 

Brutzeit dieser Arten bewirkt werden. 

Die Flächen im Plangebiet werden von Rastvögeln aufgrund ihrer Habitat- und 

Nutzungsstrukturen nicht genutzt. Aufgrund der küstenfernen Lage hat der Pla-

nungsbereich keine Bedeutung als Rastgebiet von Rastvögeln wie Meeresenten, 

Watvögeln, Möwen, Meeresgänsen und Schwänen (küstenbegleitender Streifen 

entlang der Ostsee). Eine vorhabenspezifische Betroffenheit von Rastvögeln (z.B. 

eine baubedingte Störung bzw. Vergrämung von Rastflächen) ist aufgrund der 

Lage des Plangebietes außerhalb der für die Rastvögel relevanten Rastflächen 

ausgeschlossen. Andere Zugriffsverbote wie Tötung und Beschädigung bzw. Zer-

störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind in Bezug auf Rastvögel ausge-

schlossen. 

Bei Nichtdurchführung der Planung kommt es im Wesentlichen zu keiner Änderung 

des Umweltzustandes für das Schutzgut Tiere und Pflanzen. 
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b) Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Tabelle 3: Umweltauswirkungen Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

 Umweltauswirkungen während der Bau- und Betriebsphase 
 (Ba und Be) infolge 
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Tiere/Pflanzen/ 
biologische 
Vielfalt 

Ba:  
1, 
6, 
10 

Be:  
1,2, 
8,12 

Ba:  
1, 6, 10 

Be: 

1, 8, 12 

0 0 0 0 0 

Auswirkungen: 0= keine, 1= direkt, 2= indirekt, 3= sekundär, 4= kumulativ, 5= grenzüberschreitend, 6= kurzfristig, 

7= mittelfristig, 8= langfristig, 9= ständig, 10= vorübergehend, 11= positiven, 12= negative 

Baubedingte Auswirkungen 

Die mit der Aufstellung der Bauleitplanung möglich werdende „Überschirmung“ der 

Fläche mit PV-Modulen und die damit einhergehende Veränderung des Lebens-

raums innerhalb des Geltungsbereichs für bestimmte Tierarten stellt die unmittel-

barste baubedingte Auswirkung dar. 

Nicht ausgeschlossen sind temporäre Beeinträchtigungen der angrenzenden Le-

bensräume durch Stäube, Lärm, Erschütterung oder Abgasimmissionen von Bau-

maschinen und Baufahrzeugen während der Bauzeit.  

Während der Bauzeit kann es zu Beeinträchtigungen angrenzender Gehölzstruk-

turen kommen, die Funktionen als Brutstandorte für Vögel, Tagesverstecke für Fle-

dermäuse und Sommerquartiere für Amphibien erfüllen. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Die Überbauung und Beschattung der Vegetation unterhalb der Anlagen-Module 

führt zu einer Veränderung und kleinräumigen Differenzierung der Standortverhält-

nisse (trocken/feucht) und bewirkt eine Veränderung der Vegetationsstruktur. 
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Gleichzeitig können eine Nutzungsextensivierung und eine Aushagerung bzw. 

Nährstoffverminderung durch eine Entwicklung wertvoller Lebensraumtypen sowie 

die Erhöhung der biologischen Vielfalt innerhalb des Sondergebietes positive Ef-

fekte für Fauna und Flora bewirken. Untersuchungen haben gezeigt, dass zahlrei-

che Vogelarten die Zwischenräume und Randbereiche der PV-Freiflächenanlagen 

als Jagd-, Nahrungs- und Brutgebiet nutzen können. Die schneefreien Bereiche 

unter den Modulen werden im Winter bevorzugt als Nahrungsbiotope aufgesucht 

(HERDEN et al 2009). 

In einer 2022 veröffentlichten Metakurzstudie zu Solarparks und Vögeln des Of-

fenlands von M. Zaplata & M. Stöfer in der Monitoring-Ergebnisse mehreren Be-

obachtungsjahre in bestehenden Freiflächen-Solaranlagen von mehreren Natur-

schutzbehörden ausgewertet wurden, finden sich zusätzlich Vorkommensnach-

weise für die Arten Wiesenpieper, Schwarzkehlchen, Braunkehlchen, Schafstelze, 

Flussregenpfeifer, Steinschmätzer und Gartenrotschwanz. Unter den Siedlern in 

PV-FFA befinden sich Vogelarten der Agrarlandschaft, die erhebliche Bestands-

rückgänge erlitten haben. Dies lässt nach Angabe der Autoren auf ein hohes An-

passungsvermögen von Vogelarten schließen, die strukturelle Requisiten tolerie-

ren bzw. als Sing- und Ansitzwarte benötigen. 

Bei anderen Arten des Offenlands wie dem bereits gemäß Rote Liste der Brutvögel 

Schleswig-Holsteins gefährdeten Kiebitz (RL 3) und der gleichermaßen gefährde-

ten Feldlerche (RL 3) kommt es durch die Kulissenwirkung auch zu einer Meidung 

der Anlagenstandorte. Jedoch ist auch bei der Feldlerche durch die möglichen Be-

einträchtigungen einzelner Individuen bzw. Flächenverluste einzelner Reviere 

nicht davon auszugehen, dass die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflan-

zungs‐ und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang verloren geht oder es zu 

einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population kommt 

(Koop & Berndt 2014). Es befinden sich in ausreichendem Umfang Ausweichhabi-

tate auf den Grünland‐ und Ackerflächen in der Umgebung. Es ist zudem möglich, 

dass Feldlerchen Reviere im Bereich der künftigen PV‐Anlagen haben können. 

Andernorts wurden bereits Bruten der Feldlerche auf Freiflächen zwischen Modu-

len registriert (ARGE Monitoring PV‐Anlagen 2007). 

6.2.1.3 Schutzgut Boden, Fläche 

Der Boden fungiert als Filter-, Puffer- und Speichermedium u.a. für Wasser, Luft 

und Schadstoffe. Gemäß § 1 (3 und 5) BNatSchG und BauGB § 1a (2) sind Böden 

so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen können. Gleich-

zeitig gilt der Grundsatz einer sparsamen und schonenden Nutzung sowie einer 

Begrenzung von Bodenversiegelung auf das notwendige Maß. Umnutzung vor-

handener Bausubstanz und Innenentwicklung hat Vorrang vor Nutzung von Flä-

chen im Außenbereich. Die Funktionen des Bodens sind gemäß Bundesboden-

schutzgesetz (BBodSchG) zu sichern oder wiederherzustellen. 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 5  Gemeinde Brickeln 

Vorhaben- und Erschließungsplan  -Begründung- 

52 
 

Mit der Aufnahme des Schutzgutes „Fläche“ in den Katalog der zu prüfenden Um-

weltbelange gem. BauGB sollen bei öffentlichen und privaten Projekten die Aus-

wirkungen der Planung auf die betroffenen Flächen, insbesondere auf den Flä-

chenverbrauch, geprüft und minimiert werden. 

Da das Nebeneinanderstellen der Begriffe „Boden“ und „Fläche“ das Risiko von 

Abgrenzungsschwierigkeiten bei der Anwendung birgt und sich aus einer getrenn-

ten Betrachtung keine unterschiedlichen Konsequenzen ergeben, wird die Be-

trachtung beider Belange zusammen behandelt, da für sie im Hinblick auf die Ziele 

der Bauleitplanung die gleichen Grundsätze (s.o.) gelten. 

a) Bestand 

Das Plangebiet liegt im Naturraum Heide-Itzehoer Geest. Die vorherrschende Bo-

denarten gemäß Digitaler Atlas Nord (Themenkarte Oberflächennahe Geologie) 

sind glazifluviatile Ablagerungen, Materialart Sand, untergeordnet Kies. Moor- 

oder Anmoorböden werden nicht überplant. 

Nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind die Funktionen des Bo-

dens zu sichern und die Beeinträchtigung seiner natürlichen Funktionen zu ver-

meiden. Bei einer Flächeninanspruchnahme werden Böden versiegelt oder über-

baut, wodurch die Böden von ihrer Umgebung getrennt werden und ihre Funktio-

nen verlieren. Daher muss bei einer unvermeidbaren Flächeninanspruchnahme 

der Verlust an Bodenfunktionen minimiert werden. Dies geschieht dadurch, dass 

die Leistungsfähigkeit aller relevanten Bodenfunktionen für einen Naturraum er-

mittelt wird (bodenfunktionale Gesamtleistung) und eine Inanspruchnahme von 

Böden mit einer hohen bodenfunktionalen Gesamtleistung vermieden und dorthin 

gelenkt wird, wo diese Leistung gering ist. 

Aus der geologischen Übersichtskarte (1:250.000) geht hervor, dass die Region 

um den Vorhabenbereich im Saale-Komplex geprägt wurde. Der Planbereich ist 

größtenteils durch glazifluviatilen Sand oder zum Teil glaziafluviatiler Sand über 

Geschiebelehm und -mergel geprägt. 

Der Leitbodentyp (Braunerde) im Planbereich ist ein im Bodenkundlichen Natur-

raum der Hohen Geest weit verbreiteter. Die posolierte Braunerde (Abbildung 3 

beige) entstand aus den Geschiebedecksanden über Geschiebedecksand aus 

dem Saale-Komplex. Am westlichen Ende der Planfläche ist der Leitbodentyp Po-

dsol (Abbildung 3 gelb) ausgebildet. Dieser bildete sich aus Flugsand bis Geschie-

bedecksand, welcher über tiefem Geschiebesand liegt. 

Im Zuge des Baus der Bahnschiene wurde für den Damm Bodenmaterial aufge-

schüttet. Die Bodenkarte zeigt ebenfalls, dass im Bereich der Flussniederung, 

westlich und nördlich des Planbereichs, Niedermoor und Anmoorgley ausgebildet 

sind und dass zudem in einem Bereich eine Abtorfung stattgefunden hat. 
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Bei Bodenaufschlüssen die unmittelbar an den Planbereich angrenzend, wurde 

unter humosen Lockergestein Fein- und Mittelsande bis in über drei Meter Tiefe 

angetroffen. Dementsprechend verfügt der Boden hier über sehr gute Eigenschaf-

ten für eine schadlose Versickerung des Niederschlagswassers (Bohrun-

gen1921/22/0011/B und 1921/22/0001/W im Umweltportal des Landes, https://um-

weltportal.schleswig-holstein.de/kartendienste). 

 
Abbildung 17: Auszug aus der Bodenkarte M 1:25.000 (Quelle: Umweltportal; Boden) 

Das vom Antragsteller in Auftrag gegebene Gutachten zur Ermittlung der erforder-

lichen Rammtiefe für Stahlprofile als Gründungselemente (Boden und Wasser 

Büro für Hydrogeologie, angewandte Geologie und Wasserwirtschaft, 15.04.2020) 

hat Bodenaufschlüssen folgenden Bodenaufbau ermittelt: „Unter einer zwischen 

0,3 – 0,8 m mächtigen Oberbodenschicht aus sehr locker gelagertem, humusrei-

chem Sand und Schluff (S0) tritt nahezu flächendeckend eine mehrere Meter 

mächtige Schicht S1 aus mitteldicht – sehr dicht gelagerten Schmelzwassersan-

den auf. Im Mittelteil des Untersuchungsraums ist inmitten der Schichten S0 und 

S1 noch eine weitere, mehrere Dezimeter starke Lage aus bindigem, überkonsoli-

diertem Geschiebemergel/Geschiebelehm (Schicht S2) zwischengeschaltet“. 

Dies entspricht den Ergebnissen der Bohrungen aus den Bohrungsdaten des Um-

weltportals (s.o.) 

Für das Plangebiet wird die bodenfunktionale Gesamtleistung im Umweltportal 

Schleswig-Holstein (https://umweltportal.schleswig-holstein.de) als „sehr gering“ 

eingestuft. 

Es liegen bislang keine Hinweise auf Altlasten und altlastenverdächtige Flächen 

im Geltungsbereich vor. Die bestehende intensive landwirtschaftliche Nutzung 

wird als Vorbelastung eingestuft. 

https://umweltportal.schleswig-holstein.de/kartendienste
https://umweltportal.schleswig-holstein.de/kartendienste
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Bei Nichtdurchführung der Planung kommt es zu keiner Änderung des Umweltzu-

standes für das Schutzgut Boden. 

b) Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Tabelle 4:  Umweltauswirkungen Schutzgut Boden, Fläche 

 Umweltauswirkungen während der Bau- und Betriebsphase 
 (Ba und Be) infolge 
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Boden / Fläche Ba:  
1, 
8, 
12 

Be:  
1, 8, 
11,1

2 

Ba:  
3, 6, 10 

Be: 

2,8,11 

0 0 0 0 0 

Auswirkungen: 0= keine, 1= direkt, 2= indirekt, 3= sekundär, 4= kumulativ, 5= grenzüberschreitend, 6= kurzfristig, 

7= mittelfristig, 8= langfristig, 9= ständig, 10= vorübergehend, 11= positiven, 12= negativen 

Baubedingte Auswirkungen  

Baubedingt kommt es zur Beeinträchtigung des anstehenden Bodens als Lebens-

raum. Bodenabtrag von Mutterboden und Bodenlagerung ergibt sich durch das 

Anlegen von Kabelgräben und temporären Baustraßen. Das Befahren mit schwe-

ren Baufahrzeugen kann zu nachhaltigen Bodenverdichtungen führen und somit 

die Wasser-, Luft- und Nährstoffbedingungen sowie die Durchwurzelbarkeit ver-

schlechtern. Gefährdungen des Bodens bestehen durch Vermischung von unter-

schiedlichem Bodenmaterial (unsachgemäße Bodenlagerung) sowie durch Verun-

reinigung von Boden mit Fremdstoffen, Abfällen oder Schadstoffen.  

Für den Oberboden besteht die Gefahr der Zerstörungen seiner Bodenfruchtbar-

keit sowie der belebten Bodenschicht (Arthropoden, Bakterien, Nematoden, Pilze 

etc.) durch eine unsachgemäße Zwischenlagerung oder Verdichtungen durch Be-

fahren und der damit bewirkten Sauerstoffzehrung bzw. des Auslösens anaerober 
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Prozesse. Dies kann dazu führen, dass der Boden nicht mehr als Vegetationstrag-

schicht genutzt werden kann, weil die natürliche Bodenfruchtbarkeit zerstört 

wurde. 

Die notwendigen archäologischen Untersuchungen finden baubegleitend statt, ein 

über die ohnehin stattfindenden Bautätigkeiten hinausgehender Eingriff in den Bo-

den findet nicht statt.  

Betriebsbedingte Auswirkungen  

Betriebsbedingt kommt es zu einer Teilversiegelung von Boden. Ein Großteil der 

Fläche des Geltungsbereiches wird durch die Errichtung der Freiland-Photovolta-

ikmodule überdeckt werden. Dies kann zu Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

führen. Die Solarmodule werden von einem leichten Stahlfachwerkgerüst getra-

gen. In den Boden gerammte Stahlstützen dienen dabei als Fundament. Eine voll-

ständige Versiegelung der Fläche erfolgt nur an den Standorten der Trafostatio-

nen, des Batteriespeichers und des Monitoring-Containers. Auf diesen Flächen 

geht die Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungsfunktion des Bodens als Abbau-, 

Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen, insbesondere auch 

zum Schutz des Grundwassers, als natürliche Ressource dauerhaft verloren. Auf-

grund der geringen Querschnittsfläche der Stützpfeiler werden die Auswirkungen 

der Rammfundamente auf das Schutzgut als nicht erheblich eingestuft. 

Die anlagebedingte Bodenversiegelung ist gering. Da die Trägerkonstruktionen 

überwiegend durch Rammpfähle verankert werden, liegt der Versiegelungsgrad 

der Gesamtfläche unter 2 %. Es ist demnach insgesamt von geringen Beeinträch-

tigung des Schutzgutes Boden ausgehen. 
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Die Herstellung der erforderlichen Wege innerhalb und außerhalb der Zaunanlage 

erfolgt nach folgendem Prinzip: 

Da die PV-Freiflächenanlage auf zuvor intensiv bewirtschafteten Äckern errichtet 

wird, ist auch die Wasserspeicher- sowie die Puffer- und Filterfunktion des Bodens 

nicht gravierend beeinträchtigt. 

Die Verlegung der Verbindungskabel zu den Transformatoren erfolgt durch die 

Herstellung von Kabelgräben. Die Kabel werden i.d.R. parallel der Wege geführt, 

sodass diese nicht überfahren werden die Erdungskabel haben die geringste Tiefe 

(50 cm) Strangleitung und Sicherheitssystem liegen bei 70 cm. Die AC-Hauptlei-

tungen haben eine Überdeckung von mind. 80 cm. Werden die oben genannten 

Leitungen durch eine Mittelspannungshauptleitung gekreuzt, so hat diese an der 

tiefsten Stelle eine Überdeckung von 1,55 m. Es kommt vor, dass Leitungen in 

Etagen übereinander verlegt werden. 

Die Abgrabungen erfolgen auf bestehenden Acker- oder Intensivgrünlandstandor-

ten, so dass keine Beeinträchtigungen der bestehenden Bodenfauna oder eines 

gewachsenen Bodengefüges erfolgen.  

Abbildung 18: Prinzip Wegeaufbau (Baubeschreibung Enerparc AG) 
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Die Überstellung der Flächen mit Modultischen, führt zu einem höheren Flächen-

anteil mit Beschattung unter den Modultischen. Im Sommer ist es unterhalb der 

Modultische länger feucht als in den besonnten Zwischenbereichen. Es gibt kleine 

Abstände zwischen den einzelnen Modulplatten, so dass Niederschlagswasser 

auch unter die Tische tropfen kann. 

6.2.1.4 Schutzgut Wasser  

Wasser ist Bestandteil des Naturhaushaltes, Lebensraum für Tiere und Pflanzen 

und gehört zu den Lebensgrundlagen des Menschen. Aufgrund dessen gilt es so-

wohl als Grundwasser als auch als Oberflächenwasser als schützenswertes Gut. 

Es wird als solches bei der Aufzählung der Umweltbelange in § 1 (6) Nr. 7 BauGB 

und als nicht erneuerbares Naturgut in § 1 (3) BNatSchG, das es vor Beeinträch-

tigungen zu bewahren gilt, aufgeführt. Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) enthält 

detaillierte Regelungen zum Gewässerschutz. 

a) Bestand  

Grundwasser  

Der Planbereich liegt außerhalb von Trinkwasserschutz- und Trinkwassergewin-

nungsgebieten. Rund 400 m östlich befindet sich ein geplantes Trinkwasserschutz-

gebiet. 

Der Vorhabenbereich liegt in Gänze innerhalb des Grundwasserkörpers Ei04 NOK 

– Geest. Dieser silikatische Porengrundwasserleiter ist hinsichtlich des chemi-

schen Zustands gefährdet, hinsichtlich des mengenmäßigen jedoch nicht. 

Die nächst gelegene Grundwasserüberwachungsstelle für die WRRL „Brickeln 

Kuhlenberg“ liegt rund 1 km nordöstlich. 

Bei Bodenaufschlüssen (Bohrprofilen) im unmittelbar angrenzenden Umfeld des 

beplanten Bereichs (Buchholzer Weg, südl. des Bahndamms und Am Stellwerk, 

Bahndammnähe) wurden bei einer Bohrung bis in 8 m Tiefe der Grundwasserspie-

gel bei 4,50 m unter GOK angetroffen. Bei der anderen Bohrung, die bis in drei 

Meter Tiefe unter GOK reichte wurde kein Grundwasserspiegel angetroffen, was 

Nahe legt, dass dieser hier auch > 3 m unter Flur liegt (Bohrungen1921/22/0011/B 

und 1921/22/0001/W im Umweltportal des Landes, https://umweltportal.schleswig-

holstein.de/kartendienste). 

In der Hydrogeologischen Stellungnahme für das Bauvorhaben (HPC AG, 

22.01.25) wird festgestellt, dass in dem oberflächennah anstehenden und nur ge-

ring überdeckten Grundwasserleiter mit oberflächennahen Grundwasserflurab-

ständen von ca. 2 bis 3 m zu rechnen ist. Diese Einschätzung resultiert nach Auf-

fassung der Gutachter aus den vorliegenden dokumentierten geologischen und 

https://umweltportal.schleswig-holstein.de/kartendienste
https://umweltportal.schleswig-holstein.de/kartendienste
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hydrogeologischen Altaufschlüssen des Standortbereiches und des näheren Um-

feldes. 

Oberflächengewässer 

Innerhalb des Vorhabenbereichs liegen und verlaufen keine Oberflächengewäs-

ser. 

In der näheren Umgebung gibt es mehrere Oberflächengewässer, welche teilweise 

als gesetzlich geschützte Biotope und/oder als Lebensraumtypen (LRT) kategori-

siert sind. 

Östlich des Planbereichs liegt ein gesetzlich geschütztes Eutrophes Stillgewässer, 

welches ebenfalls als LRT 3150 -Natürliche nährstoffreiche Seen gilt. Ein weiteres 

Stillgewässer und Lebensraumtyp dieser Art liegt südlich des Vorhabenbereichs. 

Nordöstlich des Planbereichs und östlich der Ortslage Brickeln liegt ein weiteres 

gesetzlich geschütztes Sonstiges Stillgewässer. 

Westlich des zu betrachtenden Bereichs verlaufen von Nordosten kommend, west-

lich am Plangebiet vorbei in Richtung Süden mehrere Gräben. Dazu gehören unter 

anderem der Schlagbohmsmoorgraben und der Helmscher Bach. 

Bei Nichtdurchführung der Planung kommt es zu keiner Änderung des Umweltzu-

standes für das Schutzgut Wasser. 
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b) Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Tabelle 5:  Umweltauswirkungen Schutzgut Wasser 

 Umweltauswirkungen während der Bau- und Betriebsphase 
 (Ba und Be) infolge 
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Wasser Ba:  
1, 6, 
10 

Be: 

1, 8, 12 

 

Ba:  

3, 6, 10 

Be: 

1, 8, 12 

0 0 0 0 0 

Auswirkungen: 0= keine, 1= direkt, 2= indirekt, 3= sekundär, 4= kumulativ, 5= grenzüberschreitend, 6= kurzfristig, 

7= mittelfristig, 8= langfristig, 9= ständig, 10= vorübergehend, 11= positiven, 12= negativen 

Baubedingte Auswirkungen  

Durch den Einsatz von Maschinen und Fahrzeugen auf unbefestigter Bodenober-

fläche ist das Risiko erhöht, dass unfallbedingt austretende Schmier- oder Kraft-

stoffe in den Boden gelangen und bis in das Grundwasser verlagert werden. 

Betriebsbedingte Auswirkungen  

Betriebsbedingt kommt es zu einer Teilversiegelung von Boden. Eine vollständige 

Versiegelung der Fläche erfolgt nur an den Standorten der Trafostationen, des 

Monitoring-Containers, des Batteriespeichers oder ähnlicher Anlagen. Die Solar-

module selbst werden von einem leichten Stahlfachwerkgerüst getragen. In den 

Boden gerammte Stahlstützen dienen dabei als Fundament. Aufgrund der gerin-

gen Querschnittsfläche der Stützpfeiler werden die Auswirkungen der Rammfun-

damente auf das Schutzgut als nicht erheblich eingestuft. 

Ein Großteil der Fläche des Geltungsbereiches wird durch die Errichtung der Frei-

land-Photovoltaikmodule überschirmt werden, was zu einem reduzierten Feuchtig-

keitseintrag unterhalb der Module führen kann. An den Traufkanten können durch 
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den gesammelten Ablauf des Niederschlagswasser an den einzelnen Modulen lo-

kal feuchtere Bereiche entstehen. Betriebsbedingt kann es zu einer Veränderung 

des Wasserhaushaltes kommen. 

Betriebsbedingt kommt es durch die Extensivierung der landwirtschaftlichen Nut-

zung im Plangebiet zu einem reduzierten Nährstoffeintrag. Dies kann sich positiv 

auf das Schutzgut Wasser auswirken. 

6.2.1.5 Schutzgut Luft und Klima 

Die Luft ist Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen. Beeinträchtigun-

gen dieses Schutzgutes erfolgen vor allem durch Luftverunreinigungen. Als Be-

lange des Umweltschutzes werden Luft und Klima daher in § 1 (6) Nr. 7a BauGB 

aufgeführt. Auch das BNatSchG § 1 (3) Satz 4 fordert, Luft und Klima durch Maß-

nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu schützen.  

Gleichzeit soll darauf hingewirkt werden, dass durch die Bauleitplanung keine 

nachteiligen Folgen auf das Klima bewirkt werden und die Art und Weise der ge-

planten Bebauung unanfällig gegenüber den Folgen des Klimawandels (z.B. Hitze, 

Starkregenereignisse oder Stürme) ist. 

a) Bestand  

Luft 

Die Luft ist Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen. Als Belange des 

Umweltschutzes werden Luft und Klima daher in § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB aufge-

führt. Auch das BNatSchG § 1 Abs. 3 Satz 4 fordert, Luft und Klima durch Maß-

nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu schützen. Im Bun-

desimmissionsschutzgesetz (BImSchG) werden der Umgang und die Vermeidung 

von Immissionen festgesetzt. Gleichzeitig wird in diesem Paragraphen auch auf 

den Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung, insbesondere durch zuneh-

mende Nutzung erneuerbarer Energien, hingewiesen. 

Im Umfeld des Plangebietes liegen landwirtschaftliche Flächen, von denen 

Schadimmissionen oder Gerüche auf das Plangebiet einwirken können. Landes-

weit war im Jahr 2017 die Grundbelastung der Luft durch Schadstoffe wie Stick-

stoffoxid, Schwefeldioxid und Benzol relativ gering. Auch die seit 2005 geltenden 

Grenzwerte für Feinstaub wurden eingehalten (LLUR 2018). Kohlenmonoxid wird 

aufgrund der geringen Belastungen in SH seit 2009 nicht mehr gemessen. Die 

Luftsituation kann dem zur Folge als unbeeinträchtigt bezeichnet werden. 
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Klima 

Die Gemeinde wird vom charakteristischen Klima Schleswig-Holsteins geprägt. Es 

zeichnet sich durch geringe jährliche und tägliche Temperaturschwankungen, 

lange frostfreie Perioden, hohe Luftfeuchtigkeit, späten Frühjahrsbeginn und rela-

tiv niedrige Frühjahrs- und Sommertemperaturen aus. 

Die Niederschlagsmenge ist mit über 800 mm jährlich relativ hoch, sie kann aber 

in Abhängigkeit von maritimen oder mehr kontinentalen Wetterlagen großen 

Schwankungen unterliegen. Die mittlere Jahrestemperatur liegt unter 8°C. Die vor-

herrschende Windrichtung ist Westen. Das Jahresmittel der Windgeschwindigkeit 

in der Region beträgt zwischen 3,5 und 3,7 m/sec. 

Bei Nichtdurchführung der Planung kommt es zu keiner Änderung des Umweltzu-

standes für das Schutzgut Klima/ Luft. 

b) Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung  

Tabelle 6:  Umweltauswirkungen Schutzgut Luft und Klima 

 Umweltauswirkungen während der Bau- und Betriebsphase 
 (Ba und Be) infolge 
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Luft / Klima Ba:  
1, 6, 
10 

Be:  
2, 8, 11 

Ba:  
1, 10, 12  

0 0 0 0 0 

Auswirkungen: 0= keine, 1= direkt, 2= indirekt, 3= sekundär, 4= kumulativ, 5= grenzüberschreitend, 6= kurzfristig, 

7= mittelfristig, 8= langfristig, 9= ständig, 10= vorübergehend, 11= positiven, 12= negativen 
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Baubedingte Auswirkungen 

Baubedingt kann es während der Erschließungs- und Bauarbeiten zu Staubflug 

und zu Abgasemissionen durch Baumaschinen und Baufahrzeugverkehr kommen, 

die kleinräumig zu Luftbelastungen mit Erdpartikeln und anderen Stäuben führen 

können. Die Beeinträchtigungen sind kurzfristig, witterungsabhängig und auf die 

Bauzeit beschränkt. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingt kommt es durch die Überschirmung zu einer Reduzierung des na-

türlichen Feuchtigkeitseintrags unterhalb der Solar-Module. Dies bedingt ebenso 

wie das Aufheizen und der Schattenwurf der Module eine Veränderung der klein-

klimatischen Situation an der Bodenoberfläche. 

Großräumige klimarelevante Auswirkungen sind durch diese kleinklimatischen 

Veränderungen nicht zu erwarten, kleinräumig können derartige Effekte unter Um-

ständen die Habitateignung der Flächen beeinflussen.  

Die Auswirkungen auf das Schutzgut werden als nicht erheblich eingestuft. 

Eine Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung im Geltungsbereich hat 

durch die Bedeutung der Grünlandflächen für die Kohlendioxid-Speicherung einen 

positiven Effekt auf das Schutzgut.  

Der Ausbau der erneuerbaren Energien durch die Errichtung einer PV-Freiflächen-

anlage dient der Umsetzung der Energiewende und somit dem Schutz des Klimas. 

6.2.1.6 Schutzgut Landschaft 

Bei der schutzgutbezogenen Betrachtung der Landschaft stehen das vorhandene 

Landschaftsbild prägende Elemente sowie visuelle Eindrücke des Betrachtenden 

im Mittelpunkt. Dabei sind die Elemente von Bedeutung, die die Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit des Landschaftsbildes mitprägen. Im § 1 (5) und (6) Nr. 5 BauGB 

wird der Beitrag der Bauleitplanung zum Umgang mit dem Orts- und Landschafts-

bild beschrieben, in § 1 (1) Nr. 3 BNatSchG wird „die Vielfalt, Eigenart und Schön-

heit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft“ als Schutzgut bestimmt. 

a) Bestand 

Der Planungsbereich befindet sich im charakteristischen Landschaftsraum der Ho-

hen Geest. Er ist geprägt durch eine hohe Strukturvielfalt mit Geestformationen 

und Niederungen in einer halboffenen Kulturlandschaft. Das Gelände weist eine 

deutliche Höhenschichtung auf. Es erfolgt ein Anstieg in südliche und westliche 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 5  Gemeinde Brickeln 

Vorhaben- und Erschließungsplan  -Begründung- 

63 
 

Richtung vom Plangebiet aus mit 13-15 m über NHN bis auf 34 m über NHN im 

Bereich des etwa 500 m südlich gelegenen Grabhügelgebietes. 

Das Landschaftsbild des Betrachtungsraumes ist anthropogen vorbelastet. 

Der Landschaftsraum wird durch Knicks, hecken und Böschungen strukturiert. 

Der Bahndamm, die bestehende Photovoltaik-Anlage sowie die Bebauung und 

Straßen in der Umgebung stellen einen anthropogenen Eingriff, häufig mit Zer-

schneidungswirkung dar und prägen das Landschaftsbild. Der etwa 4 m hohe, 

steile Bahndamm nördlich des Plangebiets und der Bestandsphotovoltaikanlage 

ist größtenteils mit Gehölzen bestanden. 

Die nächst gelegenen Häuser nördlich der Bahnschiene sind weitestgehend ein-

gegrünt. 

Westlich des Liedweges beginnt ein Niederungsgebiet. Dieses stellt einen sehr 

offenen Landschaftsraum ohne Knickstrukturen dar. 

Die Umgebung um das Plangebiet wird durch die landwirtschaftliche Nutzung ge-

prägt. Auf den Flächen südlich des Planbereichs dominiert die Ackerbauliche Nut-

zung, westlich im Niederungsbereich der beiden Fließgewässer überwiegt die Nut-

zung durch Dauergrünland. Die Flächen nördlich der Bahnschiene werden sowohl 

als Acker-, als auch Grünland bewirtschaftet. 

Bei Nichtdurchführung der Planung kommt es zu keiner Änderung des Umweltzu-

standes für das Schutzgut Landschaftsbild. 

 

Abbildung 19: Grünstruktur an Wirtschaftsweg (Quelle: eigene Darstellung) 
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Abbildung 21:  Blick auf Plangebiet, im Hintergrund Bestands-PVA hinter dichter Eingrünung 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Abbildung 20: Blick auf Plangebiet, vorhandene Eingrünung, Knicks, Bäume 

  (Quelle: eigene Darstellung) 
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Abbildung 22: Bahndamm nördlich des Plangebietes (Quelle: eigene Darstellung) 

Abbildung 23: Blick von Norden über Bahndamm, Bestands-PVA, Plangebiet und offene 

Landschaft (Quelle: eigene Darstellung) 
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b) Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Tabelle 7:  Umweltauswirkungen Schutzgut Landschaftsbild 

 Umweltauswirkungen während der Bau- und Betriebsphase 
 (Ba und Be) infolge 
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Landschaftsbild Ba:  
1, 6, 
10 

0 Ba:  
1, 10, 12 

0 0 0 0 0 

Auswirkungen: 0= keine, 1= direkt, 2= indirekt, 3= sekundär, 4= kumulativ, 5= grenzüberschreitend, 6= kurzfristig, 

7= mittelfristig, 8= langfristig, 9= ständig, 10= vorübergehend, 11= positiven, 12= negativen 

Baubedingte Auswirkungen 

Durch Baubetrieb und Bodenarbeiten kann es zu Staubemissionen und somit zu 

negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild kommen. Da es sich 

dabei um temporäre Maßnahmen handelt, können erhebliche Beeinträchtigungen 

ausgeschlossen werden. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Die Planung führt durch Überbauung von aktuell landwirtschaftlich genutzten Flä-

chen zu einer Veränderung der Gestalt und Nutzung von Bodenoberflächen. Durch 

die Überbauung der Fläche findet eine technische Überformung des Landschafts-

ausschnittes und somit eine Veränderung des Landschaftsbildes statt.  

Bei der Beurteilung der Erheblichkeit der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

ist jedoch folgendes zu berücksichtigen:  

• Der Plangeltungsbereich ist von keiner besonderen Bedeutung für die land-

schaftsbezogene Erholungsnutzung.  

• Der Plangeltungsbereich ist durch vorhandene Knick-/Feldheckenstruktu-

ren bereits gut in die Landschaft eingebunden. 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 5  Gemeinde Brickeln 

Vorhaben- und Erschließungsplan  -Begründung- 

67 
 

• Vorbelastungen des Landschaftsbildes bestehen durch den Bahndamm 

sowie den unmittelbar ans Plangebiet anschließenden, bereits vorhande-

nen Solarpark. 

Fazit: Die Überbauung der bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche stellt einen 

wesentlichen Eingriff in das Landschaftsbild da. Insgesamt zeigt sich aber, dass 

die untersuchten Flächen von Norden nicht sichtbar sind (wegen Bahndamm und 

Bestands-PV-Anlagen) und von Osten her bewaldete Bereiche die Einsehbarkeit 

vom Nachbarort Burg (Dithmarschen) aus unmöglich machen. Von Westen und 

Süden her schmälern Feldhecken und Knicks die Einsehbarkeit in der Landschaft, 

insgesamt gibt es aus diesen Himmelsrichtungen mangels umliegender baulicher 

Nutzungen (Gebäude, überörtliche Straßen, etc.) kaum Blickbeziehungen. In un-

mittelbarer Nähe, z.B. von den Wegen entlang der PV-Flächen oder vom Buchhol-

zer Weg aus, ist eine Sichtbarkeit nicht vermeidbar. 

Bei der Bewertung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds 

ist zusätzlich die Empfindlichkeit und die Bedeutung des Landschaftsbildes zu be-

rücksichtigen. Beim gewählten Standort ist festzustellen, dass aufgrund der vor-

handenen Vorbelastungen die Beeinträchtigungsintensität der Auswirkungen stark 

vermindert ist. Die potenzielle Veränderung des Landschaftsbildes ist damit in der 

Gesamtschau als gering zu bewerten.  

Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaftsbildes können zudem 

gemindert werden, wenn die unter Kapitel 6.2.2.5 genannten Vermeidungsmaß-

nahmen berücksichtigt werden. 

6.2.1.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

§ 1 Abs. 1 DSchG: „Denkmalschutz und Denkmalpflege liegen im öffentlichen In-

teresse. Sie dienen dem Schutz, der Erhaltung und der Pflege der kulturellen Le-

bensgrundlagen, die auch eingedenk der Verantwortung für die kommenden Ge-

nerationen der besonderen Fürsorge jedes Einzelnen und der Gemeinschaft an-

vertraut sind. Mit diesen Kulturgütern ist im Rahmen einer nachhaltigen Ressour-

cennutzung schonend und werterhaltend umzugehen.“ 

Kulturgüter sind im Rahmen der Orts- und Landschaftsbilderhaltung nach § 1 

Abs. 6 Satz 5 BauGB zu schützen. Der Erhalt historischer Kulturlandschaften und 

-landschaftsteile ist in § 1 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG geregelt. 
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a) Bestand  

Innerhalb des Plangebietes sind keine Kulturdenkmale bekannt. Der Plangeltungs-

bereich liegt jedoch innerhalb eines archäologischen Interessegebietes. Bei der 

überplanten Fläche handelt es sich daher gem. § 12 Abs. 2 DSchG um Stellen, 

von denen bekannt ist oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort 

Kulturdenkmale befinden. 

Östlich des Buchholzer Weges, ca. <200 m vom Plangebiet entfernt, befinden sich 

verschiedene archäologische Kulturdenkmale (bronze- und eisenzeitliche Grabhü-

gel und Flachgräber). Eine Beeinträchtigung durch das Planvorhaben ist nicht er-

kennbar. 

b) Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Tabelle 8: Umweltauswirkungen Schutzgut Kultur und Sachgüter 

 Umweltauswirkungen während der Bau- und Betriebsphase 
 (Ba und Be) infolge 
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Kultur / Sach-
güter 

1, 9 0 0 0 0 0 0 0 

Auswirkungen: 0= keine, 1= direkt, 2= indirekt, 3= sekundär, 4= kumulativ, 5= grenzüberschreitend, 6= kurzfristig, 

7= mittelfristig, 8= langfristig, 9= ständig, 10= vorübergehend, 11= positiven, 12= negativen 

Baubedingte Auswirkungen 

Bei geplanten Abgrabungen können archäologisch bedeutsame Funde zu Tage 

gefördert werden. Da die Plangebietsfläche teilweise innerhalb eines archäologi-

schen Interessengebietes liegt, sind Bodeneingriffe mit dem archäologischen Lan-

desamt abzustimmen. 
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Betriebsbedingte Auswirkungen 

Es sind keine Wirkungen zu erwarten. 

Fazit: Erhebliche Beeinträchtigungen von Kultur- und Sachgütern sind möglich, 

können aber bei Einhaltung der unter Kapitel 6.2.2 genannten Vermeidungsmaß-

nahmen verhindert werden. 

6.2.1.8 Wechselwirkungen 

Die betrachteten Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem 

Maße. Nachfolgend werden die Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern be-

trachtet. Da die Abläufe in einem Ökosystem sehr komplex sind, können hier nicht 

alle Beziehungen im Detail aufgezeigt werden. Um die Nachvollziehbarkeit und 

Übersichtlichkeit zu gewährleisten, werden die Auswirkungen des Vorhabens aus-

gewählt, die im besonderen Maße die Schutzgüter betreffen. 

Im Wesentlichen sind folgende Wechselwirkungen erkennbar: 

Schutzgut Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern 

Mensch Arten- und Lebensgemeinschaften, Boden, Wasser, Klima, Luft bil-

den als Naturgüter die Lebensgrundlage des Menschen, das Land-

schaftsbild ist die Grundlage für die Erholung des Menschen. Nach-

teilige Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes mindern somit 

gleichzeitig auch den Erholungswert der Landschaft für den Mensch. 

Tiere, Pflanzen und bio-

logische Vielfalt 

Der Zustand der abiotischen Schutzgüter Boden und Wasser bilden 

die Grundlage für das Vorkommen bestimmter Pflanzen- und Tierar-

ten (trockener oder nasser Verhältnisse). Biologische Vielfalt ist ab-

hängig von der Vielfalt der Bodenarten, den Unterschieden des Bo-

den-Wasserhaushaltes und sichert den Erholungswert der Land-

schaft. 

Boden/ Fläche Bodeneigenschaften bedingen die Nutzung durch den Menschen 

(Acker, Grünland, Wald) und die Standortbedingungen für das Vor-

kommen bestimmter Pflanzengemeinschaften (Feuchtbiotope) und 

Tierarten. Auch das Klima ist abhängig von dem Bodenwasserhaus-

halt. Biologische Vielfalt ist auch abhängig von Bodenverhältnissen 

(mager, feucht usw.). Freiflächen in ausreichenden Umfang sichern 

den Erholungswert der Landschaft. 

Wasser Das Grundwasser ist Voraussetzung für die Trinkwasserversorgung 

des Menschen, die klimatischen Bedingungen sowie die Ertragsfä-

higkeit von Böden 

Luft Lebensgrundlage des Menschen sowie für Arten- und Lebensge-

meinschaften 
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Schutzgut Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern 

Klima Lebensgrundlage des Menschen (Produktion von Nahrungsmitteln), 

Vegetation und Wasserhaushalt des Bodens als Klimaregulierung 

Landschaftsbild Biologische Vielfalt, Tiere und Pflanzen sind wichtige Faktoren des 

Landschaftsbildwertes, anthropogene Nutzungen beeinflussen das 

Landschaftsbild und damit auch den Wert für die menschliche Erho-

lung 

Kultur- und Sachgüter Kultur- und Sachgüter beeinflussen den Wert des Landschaftsbildes 

und damit auch den Erholungswert der Landschaft für den Men-

schen. 

Fazit: Wechselwirkungskomplexe mit Schutzgut übergreifenden Wirkungsnetzen, 

die aufgrund besonderer ökosystemarer Beziehungen zwischen den Schutzgütern 

eine große Eingriffsempfindlichkeit aufweisen und in der Regel nicht oder nur über 

einen weiten Zeithorizont hinweg wiederherstellbar sind, kommen im Plangebiet 

nicht vor. 

6.2.2 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 

Ausgleich von erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen 

Nach § 1 (6) Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen und ihrer Ab-

wägung nach § 1 (7) BauGB die Belange des Umweltschutzes zu berücksichtigen. 

Auf der Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 

BauGB in Verbindung mit § 18 Abs. 1 BNatSchG sind die Beeinträchtigungen des 

Naturhaushaltes bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu beurteilen und Aussa-

gen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich zu entwickeln. Die land-

schaftsplanerischen Leitziele ergeben sich dabei aus den §§ 13 und 15 (1) 

BNatSchG (2010) bzw. § 9 des LNatSchG (2010). Danach sind vermeidbare Ein-

griffe in Natur und Landschaft zu unterlassen. Unvermeidbare Beeinträchtigungen 

sind zu begründen und auszugleichen.  

Zunächst gilt es im Sinne des Grundsatzes einer Vermeidung und Verminderung 

von Eingriffen Vorsorge zu treffen. 

Gemäß § 15 (3) BNatSchG soll bei der Inanspruchnahme von land- und forstwirt-

schaftlich genutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf agrar-

strukturelle Belange Rücksicht genommen werden. Das Land Schleswig-Holstein 

hat diesbezüglich einen Erlass herausgegeben, der Hinweise und Empfehlungen 
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zur naturschutzrechtlichen Kompensation und zur Berücksichtigung der agrar-

strukturellen Belange1 aufzeigt. 

Bevor für die Eingriffskompensation Flächen aus der Nutzung genommen werden, 

ist gemäß § 15 (3) BNatSchG i. V. m. § 9 (3) LNatSchG vorrangig zu prüfen, ob 

der Ausgleich oder Ersatz auch durch nachfolgende Maßnahmen erbracht werden 

kann: 

- Maßnahmen zur Entsiegelung, Entwicklungsmaßnahmen in Natura 2000-

Gebieten, Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräumen, Bewirt-

schaftungs- oder Pflegemaßnahmen, Aufwertung nicht landwirtschaftlich ge-

nutzter Flächen 

- Nutzung vorhandener, bei der zuständigen Naturschutzbehörde bekannter 

Ökokonten 

- Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung erheblich nachteiligen Um-

weltauswirkungen 

6.2.2.1 Schutzgut Mensch 

Maßnahmen zur Vermeidung/ Minimierung nachteiliger Auswirkungen 

Schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Er-

schütterungen o.ä. werden weder durch das Planvorhaben selbst bewirkt, noch 

wirken angrenzende Nutzungen auf die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

des Menschen innerhalb des Plangebietes. Dementsprechend sind Maßnahmen 

zur Vermeidung und Minderung nachteiliger Auswirkungen der Planung für das 

Schutzgut Mensch nicht erforderlich. 

Unvermeidbare Belastungen  

Unvermeidbare Beeinträchtigungen entstehen während der Bauphase von dem 

durch die Aufstellung des Bebauungsplans ermöglichten Vorhaben durch Baulärm 

und Baustellenverkehr. Diese sind jedoch vorübergehend. 

6.2.2.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Maßnahmen zur Vermeidung/ Minimierung nachteiliger Auswirkungen 

Zur Vermeidung eines artenschutzrechtlichen Verbotstatbestandes im Sinne des 

§ 44 BNatSchG und entsprechend dem Verbot nach § 39 BNatSchG haben alle 

Bautätigkeiten, darunter fallen die Baufeldfreimachung / bauvorbereitende Maß-

 
1 Erlass des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom 30. März 2011 
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nahmen, der Wege- und Fundamentbau sowie die Errichtung der Solarmodule 

selbst, außerhalb der Brutzeit der Wiesenbrüter, d.h. außerhalb des Zeitraums 

vom 01.03. bis 15.08. stattzufinden. Sollte dies nicht möglich sein, sind innerhalb 

der Flächen vor Beginn der Brutzeit Vergrämungsmaßnahmen für Offenlandbrüter 

zu installieren (z.B. an Stangen befestigte Flatterbänder) und deren Funktionsfä-

higkeit durch eine qualifizierte Umweltbaubegleitung zu kontrollieren. 

Die bestehenden Knicks innerhalb der PV-Anlagenfläche werden in Abstimmung 

mit der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Dithmarschen, inklusive eines 6 

m breiter Schutzstreifens ab jeweiligen Knickmitte entlang der Knickstrukturen er-

halten, so dass diese Korridore beidseitig der Knicks als ausreichend dimensio-

nierte Wanderkorridore für Säugetierarten den Zerschneidungseffekt der Anlage 

reduzieren. Die gesetzlich geschützten Biotope sowie die Feldhecken und Knicks 

an den Geltungsbereichsgrenzen innerhalb des Geltungsbereichs sind dauerhaft 

zu erhalten und vor Beeinträchtigungen zu schützen.  

Zu den angrenzenden Waldgebieten ist gemäß § 24 Landeswaldgesetz ein Wald-

abstand von 30 m einzuhalten.  

Die erforderliche Einfriedung der Anlage soll die Durchgängigkeit für kleinere Säu-

getiere (Feldhase, Fuchs, Marder etc.) mittels entsprechender Gestaltung der Zau-

nanlage aufrechterhalten. Die Zaunanlage kann so konzipiert werden, dass diese 

für kleinere Säugetiere durchlässig ist, indem ein Abstand zum Boden von mindes-

tens 20 cm eingehalten wird.  

Um weiterhin Durchwegungsmöglichkeiten für das in der Gemeinde vorkommen-

den Rehwild zu gewährleisten, werden entlang der vorhandenen Knickstrukturen 

ausreichend breite Korridore eingeplant (6 m, gemessen ab Knickmitte). Dieser 

Abstand ist auch bei der nördlich angrenzenden Bestands-PVA eingehalten wor-

den (siehe Luftbild Abbildung 14, Seite 40). Rotwild, Damwild und Schwarzwild 

sind in der Region nicht heimisch, so dass hierfür geeignete Korridore nicht nötig 

sind. 

Die Maßnahmenflächen dienen dem Schutz, der Pflege und der Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft. Die naturschutzfachliche Zielsetzung für die Maß-

nahmen- und Sondergebietsflächen zwischen den PV-Modulreihen ist die Entwick-

lung ökologisch hochwertiger, blütenreicher Grünlandstandorte, die gerade für In-

sekten eine hohe Wertigkeit besitzen. Dies soll durch eine Aushagerung bzw. 

Nährstoffminderung und eine extensive Grünlandpflege bewirkt werden. 
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6.2.2.3 Schutzgut Boden und Fläche 

Maßnahmen zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen 

§ 202 BauGB regelt den Schutz des Mutterbodens. Danach soll Mutterboden, der 

bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen ande-

ren Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand er-

halten und vor Vernichtung oder Vergeudung geschützt werden. Dies ist sowohl 

vom Erschließungsträger bei der Erschließung des Baugebietes als auch von den 

Bauherren im Rahmen der Grundstücksbebauung zu berücksichtigen. Außerdem 

sind bei der Anlage des Baugebietes die Belange des vorsorgenden Bodenschut-

zes (§ 1 BBodSchG i. V. m. § 1a Abs. 2 BauGB) zu berücksichtigen. Es ist auf ei-

nen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten. Dazu sind 

im Rahmen der Erschließungsplanung und -ausführung folgende Auflagen zu be-

achten: 

Die Flächeninanspruchnahme (z.B. durch den Baubetrieb) ist auf das unbedingt 

notwendige Maß und möglichst auf zukünftig bebaute Flächen zu begrenzen. 

Der Einsatz von Baumaschinen ist auf das notwendige Maß zu reduzieren um ir-

reversiblen Bodenverdichtungen vorzubeugen. 

Im Zuge der Arbeiten befahrene Flächen sind am Ende der Baumaßnahme in un-

versiegelten Bereichen tiefgründig aufzulockern um die Versickerung von Nieder-

schlagswasser zu gewährleisten. Nach Baufertigstellung sind auf den temporär 

beanspruchten Flächen (Baustraßen, Arbeitsflächen etc.) geeignete Rekultivie-

rungs-Maßnahmen durchzuführen, um die ursprünglichen Bodenfunktionen wie-

derherzustellen.  

Ebenfalls zur Minimierung des Eingriffs in das Schutzgut Boden und aufgrund der 

geänderten Nutzung ist die Neuanlage von Drainagen unzulässig. Bestehende 

Drainagen sollten gegebenenfalls verschlossen werden.  

Der Versiegelungsgrad von Bodenflächen ist auf das absolut Notwendige zu mini-

mieren. 

Zuwegungen und Stellplätze sind wasserdurchlässig auszubilden. Aufgrund der im 

Plangebiet vorherherrschenden Bodeneigenschaften sowie eines ausreichenden 

Grundwasserflurabstands (vgl. Kap. 6.2.1.3 und 6.2.1.4) ist hier eine schadlose 

Versickerung des Niederschlagswassers möglich.  

Auf chemische Reinigungsmittel, chemische Unkrautbeseitigung und Düngung ist 

zu verzichten.  

Ausgehobene Bodenmassen sind nach Bodenschichtung getrennt zu lagern  

und bei einem Wiedereinbau profilgerecht zu verfüllen. Baustellenabfälle dürfen 

nicht in den Boden eingemischt werden.  
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Die anzulegenden Schotterwege zählen zu den befestigten wegen, da sie eine 

stabile Oberfläche bieten, die befahrbar ist und sich von unbefestigten, natürlichen 

Wegen unterscheidet. Die Wege sind aber wasserdurchlässig, weil das Wasser 

zwischen den Schottersteinen hindurchsickern kann. 

Wird bei Herstellung der geplanten Betriebswege, Trafo- und Containerflächen 

Schotter/Recyclingmaterial eingesetzt, ist die Ersatzbaustoffverordnung (EBV) an-

zuwenden. Das Material ist aus zertifizierten Betrieben zu beziehen.  

Der Nachweis (Wiegescheine, Analyseergebnisse) der korrekten Verwertung aller 

Aushubmaterialien ist der unteren Abfallbehörde (uAB) nach Aufforderung vorzu-

legen.  

Sollten im Zuge der Maßnahme Böden mit Fremdanteilen vor Ort verbleiben, ist 

deren Unbedenklichkeit nach BBodSchV nachzuweisen. 

Gegebenenfalls anfallender Bauschutt ist vorschriftsmäßig zu separieren und ge-

mäß EBV zu untersuchen. Der Unteren Abfallbehörde ist nach Aufforderung der 

Nachweis einer fachgerechten Verwertung vorzulegen. 

Mit der Verwendung von Rammfundamenten sowie dem Verzicht auf versiegelte 

Fahrwege kann der Eingriff in das Schutzgut vermindert werden.  

Der Oberboden im Bereich der Kabelgräben ist getrennt vom übrigen Bodenaus-

hub zu lagern. Bodenverdichtungen sind auf ein Minimum zu begrenzen. Nach 

Beendigung der Arbeiten sind die natürlichen Bodenfunktionen wieder zu aktivie-

ren. 

Die Photovoltaikelemente dürfen nur mit Wasser ohne chemische Zusätze gerei-

nigt werden, um eine Verunreinigung des Bodens auszuschließen. 

Alle baulichen Anlagen sind nach Beendigung der Nutzungsdauer vollständig zu-

rückzubauen (einschl. Fundamente, Stromleitungen etc.). Auch die wassergebun-

denen Wegeflächen sind dabei rückstandslos zu beseitigen. 

Die Überschirmung und vollständige Versiegelung der Böden in geringem Umfang 

an den Standorten der Trafostationen und ähnlichen baulichen Anlagen ist unver-

meidbar. Die damit verbundenen erheblichen Umweltauswirkungen auf das 

Schutzgut Boden und Fläche sind auszugleichen. 

Mit der Verwendung von Rammfundamenten sowie dem Verzicht auf versiegelte 

Fahrwege kann der Eingriff in das Schutzgut vermindert werden. 

Die notwendigen archäologischen Untersuchungen finden baubegleitend statt, ein 

über die ohnehin stattfindenden Bautätigkeiten hinausgehender Eingriff in den Bo-

den findet nicht statt.  
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Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Die Eingriffsregelung erfolgt in Anlehnung an die „Grundsätze zur Planung von 

großflächigen Solar-Freiflächenanlagen im Außenbereich“ aus dem „Gemeinsa-

men Beratungserlass des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und 

Sport und des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur“ 

vom 09. September 2024 (MIKWS/MEKUN 2024), im Weiteren „Solar-Erlass“ ge-

nannt. Danach sollte der überbaute Anteil der Gesamtfläche der Freilandphotovol-

taikanlage 80 % nicht überschreiten. Für die Anlagenteile innerhalb des umzäun-

ten Bereichs, zzgl. der bebauten Fläche außerhalb der Umzäunung (z. B. Neben-

anlagen, Zufahrten etc.), sind Kompensationsmaßnahmen zur Einbindung der An-

lagen in die Landschaft und zum Ausgleich bzw. Ersatz betroffener Funktionen des 

Naturhaushalts im Verhältnis von bis zu 1:0,25 herzustellen. (Eingrünungsmaß-

nahmen und größere ungestörte Freiflächen zwischen den Teilflächen der Anlage 

(Querungskorridore) können angerechnet werden und führen zu einem reduzier-

ten Kompensationserfordernis. 

Der Solar-Erlass des MIKWS/MEKUN vom 09.09.2024 macht konkrete Angaben 

zur Kompensation von PV-Freiflächenanlagen. Als Regelfaktor für die Kompensa-

tion wird hier 1:0,25 angesetzt (s.o.). Dieser kann durch weitergehende Maßnah-

men auf bis zu 1:0,1 reduziert werden (Kap. E Planungsempfehlungen zur Ausge-

staltung von Anlagen). Ziel ist es, durch eine möglichst naturnahe Gestaltung der 

im Plangebiet befindlichen Flächen unterhalb und zwischen den Modulflächen und 

den dargestellten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft einen möglichst vollständigen Aus-

gleich im räumlichen Geltungsbereich des Plans zu erreichen. 
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Die im Solar-Erlass genannten Maßnahmen / Planungsempfehlungen zur Reduk-

tion des Ausgleichsfaktors werden in der vorliegenden Planung wie folgt berück-

sichtigt (Bewertung zur Anrechenbarkeit mit positiv (+), neutral (o), negativ (-)): 

Planungsempfehlung Berücksichtigung Bewertung 

Räumliche Anordnung Weiterentwicklung des bestehenden 
Solarparks in die Tiefe, nicht in die 
Länge; Verzicht auf zusätzliche 
Bandartigkeit.  

 (o) bis (+) 

Flächengestaltung 80% überbauter Anteil (analog zu 
GRZ 0,8) werden eingehalten; Rei-
hen- und Bodenabstand aber nicht 
mehr als üblich (2,50 m bzw. 
0,80 m). 

 (o) 

Anbindung Eine frühzeitige Einbindung der Netz-
betreiber erfolgt; Durch den angren-
zenden Solarpark können Synergien 
beim Leitungsbau genutzt werden; 
ein integriertes Energiekonzept oder 
die Stromnutzung vor Ort sind nicht 
geplant. 

 (o) bis (+) 

Landschaftsbild Eingrünung mit standortheimischen 
Gehölzen und Sträuchern größten-
teils vorhanden (dichtes Knicknetz, 
Baumbestand); Neuanlagen jedoch 
nicht geplant. 

 (o) 

Artenvielfalt Einbringung von Kleinsthabitaten 
(Lesesteinhaufen, Totholzhaufen) so-
wie Einbringung von Regiosaatgut 

(+) 

Vermeidung von Beein-
trächtigungen im Sinne 
von § 13 BNatSchG 

• extensive Bewirtschaftung 
und Pflege des eingezäunten 
Bereiches ist vorgesehen; 

• Einzäunung mit 20 cm Bo-
denabstand; 

• spezielle Querungskorridore 
für Großsäuger sind nicht ge-
plant; 

• Materialumlagerungen wer-
den auf das unvermeidliche 
Maß beschränkt; ein flächiger 
Bodenauf- oder -abtrag ist 
nicht geplant; 

• eine großflächige Planierung 
bzw. Nivellierung der Fläche 
ist nicht geplant; 

• Versiegelungen werden auf 
das Nötigste reduziert; 

(+) 
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• Tiefgründungen oder großflä-
chige Betonfundamente für 
die Module sind nicht geplant; 

• bei Gründungen in der gesät-
tigten Zone oder im Grund-
wasserschwankungsbereich 
wird sichergestellt, dass eine 
nachteilige Veränderung der 
Grundwasserbeschaffenheit 
ausgeschlossen wird; 

• auf chemische Reinigungs-
mittel, chemische Unkrautbe-
seitigung und Düngung wird 
verzichtet. 

Rückbau Rückbau wird entsprechend im 
Durchführungsvertrag mit der Ge-
meinde geregelt. 

(+) 

Brandschutz Brandausbreitung wird durch Brand-
gassen und Maximalgröße der Bau-
felder vermieden; Brandschutzdienst-
stellen und örtliche Feuerwehren 
werden während der Bauleitplanung 
und bei der Erarbeitung des Brand-
schutzkonzeptes mit Feuerwehrplan 
beteiligt. 

(+) 

 

Im Ergebnis kann der anzusetzende Ausgleichsfaktor mit 1:0,18 auf ein Mittelmaß 

der Spannbreite des Solarerlasses (zwischen 0,1 und 0,25) reduziert werden. 

Siehe hierzu auch Festsetzungen zu den Maßnahmenflächen des vorhabenbezo-

genen B-Plans auf Seite 79. 

Durch eine Gesetzesänderung des BauGB wurden Photovoltaik-Anlagen im Au-

ßenbereich in Teilbereichen als privilegierte Bauvorhaben im Außenbereich ge-

mäß § 35 Abs.1 Nr. 8b und 9 BauGB aufgenommen. Für den Bau von PV-FFA 

innerhalb eines 200 m Abstand entlang von Autobahnen und mehrspurigen Schie-

nenwegen ist nun der Bebauungsplan und das Bauleitverfahren nicht mehr zwin-

gend erforderlich, das Einreichen eines Bauantrags (mit Prüfung der naturschutz-

fachlichen Belange) ist ausreichend. 

Die Firma Enerparc AG hat für den Teil des räumlichen Geltungsbereichs der PV-

FFA innerhalb der 200 m Privilegierung bereits einen Bauantrag beim Kreis Dith-

marschen gestellt. Zu diesem wurde auch ein landschaftspflegerischer Fachbei-

trag eingereicht, der die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung behandelt hat.  
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Dementsprechend wird für den vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 5 zwar der Aus-

gleichsbedarf im gesamten Plangebiet bilanziert, es erfolgt jedoch eine rechneri-

sche Unterteilung in privilegierten (bis 200 m zur Bahntrasse) und nicht-privilegier-

ten Bereich (ab 200 m zur Bahntrasse). 

Die für den Ausgleich anzusetzende Fläche (Sondergebiet, bzw. umzäunter Be-

reich der PV-Anlage) hat eine Größe von:  

bis 200 m zur Bahntrasse 78.886 m² 

ab 200 m zur Bahntrasse 210.009 m² 

Gesamt 288.895 m² 

 

Bei einem Ausgleichsfaktor von 1:0,18 ist ein Ausgleich nachzuweisen von: 

bis 200 m zur Bahntrasse 78.886 m² x 0,18 14.199 m² 

ab 200 m zur Bahntrasse 210.009 m² x 0,18 37.802 m² 

Gesamt 288.895 m² x 0,18 52.001 m² 

 

Hinzu kommen die geschotterten Wege- und BE-Flächen (Baustraßen und 

Baustelleneinrichtungsflächen) außerhalb des umzäunten Bereiches, die mit ei-

nem Kompensationsverhältnis von 1:1 bis 1:1,5 und einem Ausgleichsverhältnis 

von 1:0,75 zu bilanzieren sind (wird im Landschaftspflegerischen Begleitplan zum 

Bauantrag aufgeschlüsselt): 

bis 200 m zur Bahntrasse BE-Fläche: 3.368 m² Erforderlicher Ausgleich: 
2.876 m² 

ab 200 m zur Bahntrasse BE-Fläche: 731 m² Erforderlicher Ausgleich: 
548 m² 

Gesamt BE-Fläche: 4.099 m² Erforderlicher Ausgleich: 
3.424 m² 

 

In Summe bedeutet dies ein nachzuweisenden Ausgleichserfordernis von: 

bis 200 m zur Bahntrasse 14.199 m² + 2.876 m² 17.075 m² 

ab 200 m zur Bahntrasse 37.802 m² + 548 m²  38.350 m² 

Gesamt 52.001 m² + 3.424 m²  55.425 m² 

 

Im Plangebiet selbst werden Grün- und Maßnahmenflächen zur Deckung des Aus-

gleichserfordernisses festgesetzt. An das oben genannte Ausgleichserfordernis 

können diese mit dem Faktor 1:1 angerechnet werden. Folgende anrechenbaren 

Flächen liegen vor: 

bis 200 m zur Bahntrasse 12.942 m² 

ab 200 m zur Bahntrasse 39.230 m² 

Gesamt 52.172 m² 
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Demnach sind Eingriff und Ausgleich im Plangebiet selbst folgendermaßen 

zu bilanzieren: 

bis 200 m zur Bahntrasse 17.075 m² - 12.942 m² 4.133 m² 

ab 200 m zur Bahntrasse 38.350 m² - 39.230 m² - 880 m² 

Gesamt 55.425 m² - 52.172 m² 3.253 m² 

 

Der verbleibende Ausgleichsbedarf von 3.253 m² wird über den Erwerb von 

Ökopunkten im beim Kreis Dithmarschen geführten Geest-Ökokonto „Schlichting“ 

(680.01/2/4/155) ausgeglichen werden. 

Festsetzungen zu den Maßnahmenflächen des vorhabenbezogenen B-Plans: 

Die in der Planzeichnung dargestellten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie Grünflächen sind 

als arten- und strukturreiches Dauergrünland (Mesophile Flachlandmähwiese, vgl. 

Standartliste der Biotoptypen Schleswig-Holsteins) zu entwickeln, zu pflegen und 

zu erhalten und dienen dem naturschutzrechtlichen Ausgleich. Diese Bereiche ha-

ben zusammen eine Flächengröße von 52.172 m² und werden mit einem Aufwer-

tungsfaktor von 1,0 für den Ausgleich angerechnet (siehe vorangegangene Aus-

gleichsermittlung). 

Die bislang ackerbaulich genutzten Ausgleichsflächen außerhalb des umzäunten 

Bereichs der Solaranlagen (Ausgleichsflächen) sind mit einer autochtonen, blüten-

reichen Saatgutmischung (Grundmischung Frischwiese) aus den Herkunftsbe-

reich 1 „Nordwestdeutsches Tiefland“ einzusäen und zu einem extensiv zu unter-

haltenden Dauergrünland zu entwickeln. 

Als Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung soll die Fläche min-

destens einmal jährlich im Zeitraum 01.07. – 30.10. e. j. Jahres gemäht werden. 

Der Schnitt darf nach Ansaat der Wiesenmischung im darauffolgenden Jahr nicht 

tiefer als 5 cm erfolgen, um die Blattrosetten und Keimlinge der frisch aufgelaufe-

nen Wildblumen und Wildgräser nicht zu beschädigen. Das Mahdgut ist von der 

Fläche zu entfernen. Jegliche Düngung und der Einsatz von Pflanzenschutzmit-

teln, Walzen, Umbruch und Entwässerungsmaßnahmen sind untersagt.  

Gleichzeitig sind auf den mit „M“ dargestellten Ausgleichsflächen Kleinsthabitate 

zu schaffen, wobei ausschließlich standorttypische Materialien zu verwenden sind. 

• Lesesteinhaufen: An den Rändern der Ausgleichsflächen sind auf einer 

Fläche von jeweils ca. 10 m² insgesamt drei Lesesteinehaufen (frei von Bo-

denanhaftungen) einzubringen. Die Höhe der Lesesteinhaufen sollte min-

destens 1 – 1,5 m betragen. 
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• Eine Pflege der Kleinsthabitate sollte nur bei einer eventuellen Beschattung 

durch Freistellung von Gehölzen erfolgen. 

• Totholzhaufen: Alternativ können auch 3 Totholzhaufen in den Mindestma-

ßen eines Überwinterungsquartiers 4 m x 2 m x 1 m angelegt werden. 

Maßnahmen innerhalb der Freiflächenphotovoltaikanlage die der Reduzie-

rung des Ausgleichsfaktor dienen: 

Die bislang ackerbaulich genutzten Ausgleichsflächen innerhalb des umzäunten 

Bereichs der Solaranlagen, die unbefestigt verbleiben und die Flächen zwischen 

den Modulreihen sind mit einer autochtonen, blütenreichen Saatgutmischung 

(Grundmischung Frischwiese) aus den Herkunftsbereich 1 „Nordwestdeutsches 

Tiefland“ einzusäen und zu einem extensiv zu unterhaltenden Dauergrünland zu 

entwickeln. 

Als Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung soll die Fläche min-

destens einmal jährlich im Zeitraum 01.07. – 30.10. e. j. Jahres gemäht werden. 

Der Schnitt darf nach Ansaat der Wiesenmischung im darauffolgenden Jahr nicht 

tiefer als 5 cm erfolgen, um die Blattrosetten und Keimlinge der frisch aufgelaufe-

nen Wildblumen und Wildgräser nicht zu beschädigen. Das Mahdgut ist von der 

Fläche zu entfernen. Jegliche Düngung und der Einsatz von Pflanzenschutzmit-

teln, Walzen, Umbruch und Entwässerungsmaßnahmen sind untersagt.  

Alternativ ist auch eine Beweidung mit Schafen (max. 5 Mutterschafe mit ihren 

max. 1 Jahr alten Lämmern ja Hektar zugeteilter Futterfläche) zur Pflege des Grün-

lands möglich. Die Anlage von Lagerflächen innerhalb der Maßnahmenflächen ist 

unzulässig. 

Abzüglich dieser für den Ausgleich anrechenbaren Flächen verbleibt ein Defizit 

von 3.253 m² der nicht unmittelbar im Umfeld der Anlagenplanung erbracht werden 

kann. Dieses Kompensationsdefizit soll über die Nutzung von 3.253 Ökopunkten 

in dem beim Kreis Dithmarschen geführten Geest-Ökokonto „Schlichting“ 

(680.01/2/4/155) ausgeglichen werden. 

Der Vorhabenträger schließt hierüber mit dem Betreiber des Ökokontos (ecodots 

GmbH) einen entsprechenden Gestattungsvertrag über die Nutzung der Öko-

punkte ab. 

6.2.2.4 Schutzgut Wasser 

Maßnahmen zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen 

Die Photovoltaikelemente dürfen nur mit Wasser ohne chemische Zusätze gerei-

nigt werden, um eine Verunreinigung des Bodens auszuschließen. 
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Mit der Verwendung von Rammfundamenten sowie dem Verzicht auf versiegelte 

Fahrwege kann der Eingriff in das Schutzgut vermindert werden. 

Das von den Modulflächen auf den Boden auftreffende Niederschlagswasser soll 

versickert oder verdunstet werden, um die Verbandsgewässer nicht durch zusätz-

liche Einleitungen zu belasten. 

Auf Grund der zu erwartenden Anzahl an Gründungselementen stellen diese einen 

potentiellen Eingriff ins Grundwasser dar. Beispielsweise ist damit zu rechnen, 

dass sich an der Kontaktfläche zum Gründungselement ein präferenzieller Fließ-

weg einstellt und hierdurch die Filterfunktion des Oberbodens quantitativ deutlich 

verringert. Im gesamten Plangebiet ist eine Gründung der Solarmodule mit ver-

zinkten Stahlprofilen aus Gründen des allgemeinen Grundwasserschutzes nur zu-

lässig, wenn vor Baubeginn fachgutachterlich nachgewiesen wird, dass sich der 

höchst anzunehmende Grundwasserstand unterhalb der Gründungsebene der So-

larmodule bzw. Zaunanlage befindet. Der Nachweis ist der unteren Wasserbe-

hörde vor Baubeginn vorzulegen. Alternativ sind andere Gründungsmaterialien zu 

verwenden (z.B. unverzinkter Stahl, Edelstahl, Aluminium). Gleiches gilt für die 

Gründung der Zaunanlage. 

6.2.2.5 Schutzgut Landschaft 

Maßnahmen zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen 

Zur Minimierung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild sollen die Anlagen-

module eine maximale Höhe von 3,50 m über Gelände nicht überschreiten.  

Der Erhalt der umgebenden Gehölzstrukturen (z.B. Feldhecken) reduziert die 

Sichtbarkeit der geplanten PV-Freiflächenanlage und somit die Beeinträchtigung 

für das Schutzgut Landschaft. 
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6.2.2.6 Schutzgut Kultur und Sachgüter 

Maßnahmen zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen 

Bezüglich der Betroffenheit von bislang nicht bekannten Kulturgütern (z.B. Boden-

denkmale, Kulturdenkmale) wird eine Information durch die Denkmalschutzbehör-

den erbeten. Auswirkungen auf Sachgüter an der Planung Unbeteiligter sind nicht 

zu erwarten. 

Es wird auf § 15 DSchG verwiesen. „Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat 

dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutz-

behörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder 

den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des 

Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter 

der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung 

einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflich-

teten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu 

erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten ge-

schehen kann.“ 

6.2.3 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Für die Gewährleistung einer geeigneten Abwägung von Planungsalternativen und 

begründeter Standortwahl für PV-Freiflächenanlagen hat die Gemeinde Brickeln 

im Jahr 2022 eine Potenzialflächenstudie Solar-Freiflächenanlagen entwickeln las-

sen. 

Im Zuge der Potenzialflächenanalyse wurden Flächen in der Gemeinde ermittelt, 

die bevorzugt für die Planung von Freiflächensolaranlagen herangezogen werden 

sollten. Hierbei wurden über die vom Land definierten Kriterien aus dem Freiflä-

chensolarerlass die Flächen ausgeschlossen, für die aus fachrechtlicher Sicht 

keine Eignung besteht. Die verbleibenden Flächen wurden hinsichtlich der Prüf- 

und Abwägungskriterien und der ggf. von der Gemeinde aufgestellten eigenen Kri-

terien hinsichtlich der Eignung kategorisiert und abschließend, sofern mehrere Flä-

chen einer Eignung vorliegen, priorisiert. 

Im Ergebnis liegen die nördlichen ~50% des B-Plan-Gebietes im direkten An-

schluss an den bestehenden Solarpark aufgrund ihrer Lage im baurechtlich privi-

legierten 200m-Streifen längs der Bahntrasse in einer Potentialfläche hoher Prio-

rität (I) mit sehr hoher Eignung. Die weiteren ~50% des B-Plan-Gebietes liegen in 

einer Potentialfläche mittlerer Priorität (II) mit ebenfalls sehr hoher Eignung. 
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Auf Basis der gemeindlichen Potenzialflächenstudie Solar-Freiflächenanlagen 

wurden für die vorliegende Planung somit Flächen gewählt, die sich für das Vor-

haben eines Solarparks bestmöglich eignen. Andere, besser geeignete Standorte 

können im Gemeindegebiet nicht identifiziert werden. 

Folgende Maßnahmen / Festsetzungen würden zu einem geringeren Eingriff in die 

Schutzgüter im Plangebiet führen: 

1. Größerer Reihenabstand zur Erhöhung der Streulichteinfalls; 

2. Verringerung der Modulreihen zur Verringerung der Überschirmung; 

3. Reduzierung der zulässigen Höhe der baulichen Anlagen; 

4. Neupflanzung / Nachpflanzung von (lückigen) Knicks zur besseren Ein-
grünung. 

 
Aus folgenden Gründen wurden diese Planungsalternativen jedoch nicht in Be-

tracht gezogen: 

Nr. 1., 2. und 3. würden zu einer deutlichen Verringerung des energetischen Ertra-

ges führen. Um dieselbe Strommenge zu erzeugen, würde mehr Fläche benötigt 

werden. Die gewählte Kombination aus Abstand, Höhe und Bebauung stellt einen 

vertretbaren Kompromiss aus sinnvoller Energieerzeugung und Eingriffen in die 

Schutzgüter (Boden, Landschaft) dar. Auf Neupflanzung / Nachpflanzung von (lü-

ckigen) Knicks (Nr. 4) wird verzichtet, da das Plangebiet bereits sehr gut in die 

Landschaft eingebunden ist. Ziel ist nicht, sämtliche Sichtbeziehungen von allen 

seitlich verlaufenden Straßen/Wegen aus zu verhindern, was allenfalls der örtli-

chen Akzeptanz dienen würde. 

Bei der beabsichtigten Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen zur Erzeu-

gung erneuerbarer Energien soll diesem Ziel als oberstem Belang im Plangebiet 

ausreichend Raum gegeben werden. 

6.3 Zusätzliche Angaben 

6.3.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 

Im Rahmen der Umweltprüfung wurden allgemein zugängliche Umweltinformatio-

nen wie das Umweltportal des Landes Schleswig-Holstein (MEKUN), der Digitale 

Atlas Nord (Lenkungsgremium Geodateninfrastruktur Schleswig-Holstein) sowie 

andere verfügbare Daten zum Planungsraum ausgewertet. 

Darüber hinaus fand im Mai 2024 eine Ortsbegehung des Plangebiets statt, um 

sich ein Bild der Schutzgüter vor Ort machen zu können. 
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6.3.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 

Die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen für das Schutzgut Boden / Fläche, sind 

nach § 4c BauGB von der Gemeinde oder durch beauftragte Dritte zu überwachen. 

6.3.3 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der An-

gaben 

Es gab keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben. 

6.3.4 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Unter Berücksichtigung der bestehenden Nutzung und der Planungsinhalte wurde 

versucht, die Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt zu bewerten. 

Durch eine Potenzialanalyse wurde auf Grundlage der in Augenschein genomme-

nen Habitate eine artenschutzrechtliche Bewertung durchgeführt. Fang- und Schä-

digungsverbote sowie Störungsverbote für unter dem besonderen Artenschutz ste-

hende Arten gem. § 44 BNatSchG können ausgeschlossen werden. 

Erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere, bio-

logische Vielfalt, Landschaftsbild, Klima und Luft, Wasser können ebenfalls aus-

geschlossen werden.  

Archäologische Funde sind während der Bauarbeiten grundsätzlich möglich und 

bei Entdeckung unverzüglich der Oberen Denkmalschutzbehörde Schleswig-Hol-

stein zu melden. 

Die durch das Vorhaben verursachten Eingriffe in den Naturhaushalt können nach 

derzeitigem Kenntnisstand vollständig ausgeglichen werden. 
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Anlage: Auszug aus dem Landschaftsplan der 

Gemeinde Brickeln 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 24: Ausschnitt Landschaftsplan „Bestand" 

(Geltungsbereich B-Plan gelb-gestrichelt dargestellt) 
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Abbildung 25: Ausschnitt Landschaftsplan „Entwicklung" 

(Geltungsbereich B-Plan gelb-gestrichelt dargestellt) 


